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Erster Teil: Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Zweck der Prüfung 

(1) 1Der Studiengang bietet mit der Bachelorprüfung innerhalb von sechs Semestern einen ersten 
berufsqualifizierenden Hochschulabschluss. 2Die Anforderungen dieser Prüfung sichern den Stan-
dard der Ausbildung im Hinblick auf die Regelstudienzeit nach § 3 Absatz 1 sowie auf den Stand 
der Wissenschaft und die Anforderungen der beruflichen Praxis. 

(2) Durch den Abschluss der Bachelorprüfung soll nachgewiesen werden, dass die Kandidatin oder 
der Kandidat die inhaltlichen und methodischen Grundlagen ihrer oder seiner Fachrichtung er-
worben und außerdem die Kenntnisse soweit vertieft hat, dass das Studium in einem fachwissen-
schaftlichen Masterstudiengang fortgesetzt werden kann, oder dass eine hinreichende Berufsfä-
higkeit erworben wurde. 

§ 2 Hochschulgrad 

1Auf Grund der bestandenen Bachelorprüfung wird der Hochschulgrad „Bachelor of Arts“ (B.A.) verlie-
hen. 2Darüber stellt der Fachbereich Sozialwissenschaften eine Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses 
(Anlage 2a) sowie eine englischsprachige Übersetzung der Urkunde (Anlage 2b) aus. 

§ 3 Dauer, Umfang und Gliederung des Studiums 

(1) Die Studienzeit, in der das Studium abgeschlossen werden kann, beträgt sechs Semester 
(Regelstudienzeit). 

(2) Das Lehrangebot ist so zu gestalten, dass die Bachelorprüfung einschließlich der Bachelorarbeit 
innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann. 

(3) 1Der Umfang des Bachelorstudiums beträgt 180 Leistungspunke nach dem European Credit 
Transfer System (ECTS). 2Es müssen ohne Bachelorarbeit 168 Leistungspunkte nachgewiesen 
werden. 

(4) Das Studium gliedert sich in das Hauptfach Sozialwissenschaften im Umfang von 90 Leistungs-
punkten (einschließlich der Bachelorarbeit), ein Nebenfach bzw. zwei Nebenfächer im Umfang 
von 72 Leistungspunkten und einen Fremdsprachenanteil von 18 Leistungspunkten (Anlage 1). 

(5) Die Bachelorarbeit wird im Hauptfach geschrieben (Anlage 1). 

§ 4 Prüfungsausschuss 

(1) 1Die der Studiendekanin oder dem Studiendekan obliegenden Aufgaben der Durchführung und 
Organisation von Prüfungen können von ihr oder ihm einem Prüfungsausschuss übertragen wer-
den. 2Der Prüfungsausschuss stellt die Durchführung der Prüfungen sicher. 3Er achtet darauf, dass 
die Bestimmungen des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG), der Grundordnung der Uni-
versität Osnabrück und dieser Prüfungsordnung eingehalten werden. 4Er berichtet dem Fachbe-
reich regelmäßig über die Entwicklung der Prüfungen und Studienzeiten; hierbei ist besonderes 
auf die tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Bachelorarbeit, die Einhaltung der Regelstudien-
zeit und der Prüfungsfristen einzugehen und die Verteilung der Einzel- und Gesamtnoten darzu-
stellen. 5Der Bericht ist in geeigneter Weise durch die Hochschule offen zu legen. 6Der Prüfungs-
ausschuss oder die von ihm beauftragte Stelle führt die Prüfungsakten. 
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(2) 1Dem Prüfungsausschuss gehören fünf Mitglieder an, und zwar 

(a) drei Mitglieder der Hochschullehrergruppe, 
(b) ein Mitglied der Mitarbeitergruppe, das in der Lehre tätig ist, 
  sowie 
(c) ein Mitglied der Studierendengruppe. 

 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie ihre Vertretungen werden durch die jeweiligen 
Gruppenvertretungen im Fachbereichsrat gewählt. 3Die Amtszeit der Mitglieder zu (a) und (b) be-
trägt zwei Jahre, jene des Mitgliedes zu (c) ein Jahr. 4Wiederwahl ist zulässig. 5Das Mitglied zu (c) 
hat bei Entscheidungen zur Bewertung und Anrechnung von Prüfungsleistungen nur beratende 
Stimme. 

(3) 1Der Prüfungsausschuss wählt aus der Mitte seiner Mitglieder eine Vorsitzende oder einen 
Vorsitzenden und eine stellvertretende Vorsitzende oder einen stellvertretenden Vorsitzenden. 
2Vorsitz und Stellvertretung müssen der Hochschullehrergruppe angehören. 

(4) 1Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stim-
men; Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 2Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag. 3Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, 
wenn die Mehrheit seiner Mitglieder, darunter die oder der Vorsitzende und ein weiteres Mitglied 
der Hochschullehrergruppe, anwesend sind. 

(5) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden 
und die stellvertretende Vorsitzende oder den stellvertretenden Vorsitzenden übertragen. 2Die oder 
der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor und führt sie aus. 3Sie oder 
er berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 

(6) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses und ihre Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 3Sofern sie 
nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur 
Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(7) Die Studiendekanin oder der Studiendekan sowie die Mitglieder des Prüfungssausschusses haben 
das Recht, an der Abnahme mündlicher Prüfungen als Beobachterinnen oder Beobachter teilzu-
nehmen. 

§ 5 Prüfende, Beisitzerinnen oder Beisitzer 

(1) 1Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfenden und Beisitzerinnen oder Beisitzer. 2Als Prüfende 
können Mitglieder und Angehörige der Universität Osnabrück oder einer anderen Hochschule be-
stellt werden, die im betreffenden Prüfungsfach oder in einem Teilgebiet des Prüfungsfaches zur 
selbstständigen Lehre berechtigt sind. 3Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie in der berufli-
chen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen können im Rahmen ihres Lehrauftrages als Prü-
fende bestellt werden. 4Zu Prüfenden sowie zu Beisitzerinnen oder Beisitzern dürfen nur Personen 
bestellt werden, die selbst mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwer-
tige Qualifikation besitzen. 

(2) 1Soweit die Prüfungsleistung Studien begleitend erbracht wird, wird bei Lehrpersonen, soweit sie 
nach Absatz 1 Sätze 2 bis 4 prüfungsbefugt sind, von einer besonderen Bestellung nach Absatz 1 
Satz 1 abgesehen. 2Wird die Veranstaltung von mehr Lehrpersonen durchgeführt als für die Ab-
nahme der Prüfung erforderlich sind, findet Absatz 1 Satz 1 Anwendung. 

(3) 1Studierende können, außer im Falle des Absatzes 2 Satz 1, für die Abnahme von Prüfungen Prü-
fende vorschlagen. 2Der Vorschlag begründet keinen Anspruch. 3Ihm soll aber entsprochen wer-
den, soweit dem nicht wichtige Gründe, insbesondere eine unzumutbare Belastung der Prüfenden, 
entgegenstehen. 4Kann der Vorschlag nicht berücksichtigt werden, so ist der Kandidatin oder dem 
Kandidaten Gelegenheit zu einem weiteren Vorschlag zu geben. 
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(4) Der Prüfungsausschuss stellt sicher, dass den Studierenden die Namen der Prüfenden rechtzeitig 
bekannt gegeben werden. 

(5) Für die Prüfenden und Beisitzerinnen oder Besitzer gilt § 4 Absatz 6 Sätze 2 und 3 entsprechend. 

§ 6 Anrechnung von Studienzeiten und Prüfungsleistungen 

(1) 1Studienzeiten und Prüfungsleistungen aus dem gleichen Studiengang an einer Universität oder 
gleichgestellten Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland werden ohne Gleichwertigkeits-
feststellung angerechnet. 2Zwischenprüfungsleistungen im gleichen Fach, die in einem anderen 
Studiengang der Universität (Diplom-, Magister- oder Lehramtsstudiengang) erbracht wurden, 
werden als Prüfungsleistungen für den Bachelorabschluss angerechnet. 3Der Prüfungsausschuss 
kann die Anrechnung dieser Leistungen von der Erbringung weiterer studienbegleitender Prü-
fungsleistungen abhängig machen. 

(2) 1Studienzeiten und Prüfungsleistungen aus einem anderen Studiengang werden angerechnet, so-
weit die Gleichwertigkeit festgestellt ist. 2Die Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn Studienzei-
ten und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und in den Anforderungen denjenigen des Studien-
ganges, für den die Anrechnung beantragt wird, im Wesentlichen entsprechen. 3Dabei ist kein 
schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung im Hinblick auf 
die Bedeutung der Leistungen für den Zweck der Prüfung nach § 1 vorzunehmen. 4Über die 
Gleichwertigkeit von Prüfungsleistungen, die an einer ausländischen Hochschule erbracht wurden, 
entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(3) Für Studienzeiten und Prüfungsleistungen aus staatlich anerkannten Fernstudien gelten die Ab-
sätze 1 und 2 entsprechend. 

(4) 1Werden Prüfungsleistungen angerechnet, werden die Noten – soweit die Notensysteme vergleich-
bar sind – übernommen und in die Berechnung der Gesamtnote einbezogen. 2Bei nicht vergleich-
baren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen. 3Eine Kennzeichnung der 
Anrechnung im Zeugnis ist zulässig. 

(5) 1Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach den Absätzen 1 bis 3 besteht ein Rechtsanspruch auf 
Anerkennung. 2Über die Anerkennung entscheidet der Prüfungsausschuss auf Antrag der oder des 
Studierenden. 

§ 7 Aufbau der Bachelorprüfung 

(1) 1Die Bachelorprüfung besteht aus studienbegleitenden Prüfungen, mündlichen Abschlussprüfun-
gen und dem Erwerb von Studiennachweisen gemäß Anlage 1 sowie der Bachelorarbeit (§§ 18, 
19). 2Absatz 2 bleibt unberührt. 

(2) 1In begründeten Ausnahmefällen, insbesondere bei einem Studienortswechsel oder bei 
Auslandsaufenthalten, können studienbegleitende Prüfungen, die nicht absolviert werden konnten, 
auf Antrag durch kompensatorische Abschlussprüfungen ersetzt werden. 2Der Prüfungsausschuss 
entscheidet über die Zahl der noch zu erbringenden Prüfungsleistungen sowie über die Prüfungsart 
und legt in Abstimmung mit den beauftragten Prüfenden die Prüfungsgebiete fest. 3Die Anforde-
rungen an diese Prüfungsteile sollen sich auf die Studiengebiete beziehen, in denen die nach An-
lage 1 notwendigen Prüfungsleistungen noch nicht erbracht worden sind. 

§ 8 Formen studienbegleitender Prüfungsleistungen 

(1) 1Als studienbegleitende Prüfungsleistungen sind folgende Formen vorgesehen: 

 Referat mit schriftlicher Ausarbeitung, 
 mündliche Prüfung, 
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 Hausarbeit, 
 Klausur. 

 2Weitere fachspezifische Prüfungsformen können in den Modulbeschreibungen der Fächer (An-
lage 1) vorgesehen werden. 3Der Inhalt jeder studienbegleitenden Prüfung bezieht sich auf die 
Lehrveranstaltung, in deren Rahmen die Prüfung abgelegt wird. 4Ausnahmen hiervon sind in den 
Modulbeschreibungen (Anlage 1) ausgewiesen. 

(2) 1Ein Referat ist ein mündlicher Vortrag mit anschließender Diskussion innerhalb einer 
Lehrveranstaltung. 2Das Thema des Referats liegt innerhalb des Themengebiets der Lehrveranstal-
tung, es wird von der oder dem Lehrenden festgelegt oder mit ihr oder ihm abgesprochen. 3Die 
Vorbereitung des Referats umfasst in der Regel die eigenständige Recherche und Auswertung ein-
schlägiger Literatur und die Aufbereitung des Stoffs für Vortrag und Diskussion. 4Ein Referat 
kann in geeigneten Fällen auch als Gruppenarbeit vorbereitet und von allen Gruppenmitgliedern 
gehalten werden. 5Die schriftliche Ausarbeitung des Referats ist eine vertiefte Auseinandersetzung 
mit dem Thema in schriftlicher Form. 6Bei Gruppenarbeiten muss der Beitrag der einzelnen Ver-
fasserin oder des einzelnen Verfassers die an die Prüfung gestellten Anforderungen erfüllen sowie 
als individuelle Prüfungsleistung auf Grund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder ande-
ren objektiven Kriterien deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein. 7Auf einem der schriftli-
chen Ausarbeitung angehängten Beiblatt hat die Kandidatin oder der Kandidat schriftlich zu versi-
chern, dass sie oder er die Arbeit – bei einer Gruppenarbeit den entsprechend gekennzeichneten 
Anteil der Arbeit – selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und 
Hilfsmittel benutzt hat. 

(3) 1In der mündlichen Prüfung soll die Kandidatin oder der Kandidat nachweisen, dass sie oder er die 
Zusammenhänge des Prüfungsgebietes kennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusammen-
hänge einzuordnen vermag. 2Die mündliche Prüfung findet als Einzelprüfung oder als 
Gruppenprüfung von bis zu drei Studierenden statt. 3Die Dauer der Prüfung beträgt pro Kandida-
tin oder Kandidat 30 Minuten. 4Die mündliche Prüfung wird in der Regel von der oder dem Leh-
renden der Veranstaltung, in deren Rahmen die Prüfung stattfindet, und einer sachkundigen Bei-
sitzerin oder einem sachkundigen Beisitzer durchgeführt. 5Stellt der Prüfungsausschuss im Einzel-
fall fest, dass die durch die Bestellung zur sachkundigen Beisitzerin oder zum sachkundigen Bei-
sitzer bedingte Mehrbelastung der einzelnen Beisitzerin oder des einzelnen Beisitzers unter Be-
rücksichtigung ihrer oder seiner übrigen Dienstgeschäfte unzumutbar ist oder keine sachkundige 
Beisitzerin oder kein sachkundiger Beisitzer vorhanden ist, so kann er zulassen, dass für diesen 
Einzelfall die betreffende mündliche Prüfung nur von einer oder einem Prüfenden allein durchge-
führt wird. 6Der Beschluss ist dem Prüfling bei der Meldung zur Prüfung mitzuteilen. 7Die we-
sentlichen Gegenstände der Prüfung, die Bewertung der Prüfungsleistung und die tragenden Er-
wägungen der Bewertungsentscheidung sind in einem Protokoll festzuhalten. 8Es ist von der oder 
dem Prüfenden und gegebenenfalls von der Beisitzerin oder dem Beisitzer zu unterzeichnen. 

(4) 1Eine Hausarbeit ist die selbstständige Bearbeitung einer fachspezifischen Aufgabenstellung in 
schriftlicher Form. 2Der Kandidatin oder dem Kandidaten ist Gelegenheit zu geben, für die Aufga-
benstellung Vorschläge zu machen. 3Eine Hausarbeit kann in geeigneten Fällen auch als Gruppen-
arbeit erstellt werden; die Eignung des Themas stellt die oder der Prüfende fest. 4Die Hausarbeit 
hat in der Regel einen Umfang von mindestens 10 und höchstens 15 Seiten bei einer 
Bearbeitungszeit von in der Regel drei bis vier Wochen. 5Sie ist in der Regel bis zum Ende des 
jeweiligen Semesters abzugeben. 6§ 12 Absatz 3 gilt entsprechend. 7Auf einem der Hausarbeit an-
gehängten Beiblatt hat die Kandidatin oder der Kandidat schriftlich zu versichern, dass sie oder er 
die Arbeit – bei einer Gruppenarbeit den entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit – 
selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. 

(5) 1Eine Klausur ist eine unter Aufsicht anzufertigende Arbeit, in der vorgegebene Aufgaben allein 
und selbstständig nur mit den zugelassenen Hilfsmitteln innerhalb der vorgegebenen Zeit zu bear-
beiten sind. 2Die Bearbeitungszeit beträgt in der Regel 90 Minuten. 

(6) In welcher Form studienbegleitende Prüfungsleistungen erbracht werden können, legt die oder der 
Lehrende der jeweiligen Lehrveranstaltung fest. 

(7) Prüfungsleistungen können auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten und in Absprache mit 
der oder dem Prüfenden in englischer Sprache erbracht werden. 
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(8) Als Zulassung zu einer Prüfung gilt die Ausgabe bzw. Absprache eines Referats- oder 
Hausarbeitsthemas, die Anmeldung zu einer Klausur oder einer mündlichen Prüfung. 

(9) 1Nach Bestehen einer studienbegleitenden Prüfung wird ein entsprechender Nachweis ausgestellt. 
2Ein Exemplar des Nachweises wird der oder dem Studierenden ausgehändigt, ein zweites Exem-
plar erhält der Prüfungsausschuss. 3Das Nichtbestehen einer Prüfung wird dem Prüfungsausschuss 
durch die Lehrende oder den Lehrenden umgehend mitgeteilt. 

(10) 1Macht die Kandidatin oder der Kandidat glaubhaft, dass sie oder er wegen länger andauernder 
oder ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teil-
weise in der vorgeschriebenen Form abzulegen, ist ihr oder ihm durch den Prüfungsausschuss zu 
ermöglichen, die Prüfungsleistungen innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder gleich-
wertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen. 2Dazu kann die Vorlage eines 
ärztlichen Attests verlangt werden. 

(11) Die §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgesetzes sowie die Bestimmungen des Bundeserziehungs-
geldgesetzes sind zu beachten. 

§ 9 Bewertung von Prüfungsleistungen 

(1) Studienbegleitende Prüfungen nach § 8 werden benotet; die Noten sind Bestandteil der Gesamt-
note der Bachelorprüfung. 

(2) 1Die einzelne Prüfungsleistung wird von der oder dem jeweiligen Prüfenden bewertet. 
2Schriftliche studienbegleitende Prüfungsleistungen werden in der Regel spätestens vier Wochen 
nach der jeweiligen Prüfungsleistung in der Regel durch die Lehrperson bewertet, auf deren Lehr-
veranstaltung sich die Prüfungsleistung bezieht. 3Die Bewertung und die sie tragenden Erwägun-
gen sind der oder dem Studierenden mitzuteilen. 4Mündliche Prüfungen werden direkt im An-
schluss an die Prüfung benotet. 5Sofern die Prüfung unter Anwesenheit einer Beisitzerin oder ei-
nes Beisitzers stattfindet, ist diese oder dieser vor Festsetzung der Note durch die Prüferin oder 
den Prüfer zu hören. 6Das Ergebnis der mündlichen Prüfungen ist der Kandidatin oder dem Kandi-
daten im Anschluss an die jeweilige Prüfung bekannt zu geben. 

(3) 1Für die Bewertung einzelner Prüfungsleistungen sind die Notenziffern 1 bis 5 zu verwenden, die 
von den jeweiligen Prüfenden zur Differenzierung um 0,3 herauf- oder herabgesetzt werden kön-
nen; dabei sind die Noten 4,3, 4,7 und 5,3 ausgeschlossen. 2Die Noten sind in dieser Form zur Be-
rechnung der Gesamtnote heranzuziehen.  
3Folgende Einzelnoten sind zu verwenden: 

1 sehr gut = eine hervorragende Leistung 

2 gut = eine Leistung, die erheblich über den durch-
schnittlichen Anforderungen liegt 

3 befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforde-
rungen entspricht 

4 ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den 
Anforderungen genügt 

5 nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel 
den Anforderungen nicht mehr genügt 

(4) 1Eine Prüfung ist bestanden, wenn sie mit mindestens „ausreichend“ bewertet wird. 2Wird die Prü-
fungsleistung von zwei Prüfenden bewertet, ist die Prüfung bestanden, wenn beide die Leistung 
mit mindestens „ausreichend“ bewerten. 
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(5) 1Soweit eine Prüfungsleistung aus mehreren Teilprüfungsleistungen besteht, errechnet sich die 
Note für die Prüfungsleistung aus dem (nach Leistungspunkten gewichteten) arithmetischen Mittel 
der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 2Dabei werden alle Dezimalstellen außer den 
ersten beiden ohne Rundung gestrichen. 3Die Note lautet bei einem Wert 

bis einschließlich 1,50 = sehr gut = 1 

über 1,50 bis einschließlich 2,50 = gut = 2 

über 2,50 bis einschließlich 3,50 = befriedigend = 3 

über 3,50 bis einschließlich 4,00 = ausreichend = 4 

über 4,00 = nicht bestanden = 5 

(6) 1Bei der Ermittlung der Note einer Prüfungsleistung, die von mehreren Prüfenden bewertet wurde, 
errechnet sich die Note aus dem arithmetischen Mittel der von den Prüfenden festgesetzten Einzel-
noten. 2Absatz 3 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(7) 1Die Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie mit 4,00 oder besser bewertet wurde. 2Wird die Prü-
fungsleistung von zwei Prüfenden bewertet, ist sie bestanden, wenn beide die Leistung mit 4,00 
oder besser bewerten. 3Die Begründung der Bewertungsentscheidung mit den sie tragenden Erwä-
gungen ist, soweit sie nicht zugleich mit der Bewertung erfolgt, auf Antrag der oder des Studieren-
den schriftlich mitzuteilen. 4Die Begründung ist mit der Prüfungsarbeit zu der Prüfungsakte zu 
nehmen. 

(8) Im Zeugnis dürfen für die Noten der einzelnen Prüfungsleistungen nur die Notenziffern 1 bis 4 mit 
zwei Stellen hinter dem Komma verwendet werden, alle weiteren Stellen werden ohne Rundung 
gestrichen.  

(9) 1ECTS-Grades sind anhand des prozentualen Anteils der erfolgreichen Prüfungsteilnehmerinnen 
und Prüfungsteilnehmer wie folgt zu bestimmen: 

ECTS-Grade A die besten 10% 

ECTS-Grade B die nächsten 25% 

ECTS-Grade C die nächsten 30% 

ECTS-Grade D die nächsten 25% 

ECTS-Grade E die nächsten 10% 

 2Nicht erfolgreiche Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer erhalten den Grade F = 
nicht bestanden.  

 3Damit tragfähige Aussagen über die prozentuale Verteilung möglich werden, soll die Vergleichs-
gruppe aus denjenigen Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmern bestehen, die die jewei-
lige Prüfung in den letzten sechs Semestern bestanden haben. 4So lange sich entsprechenden Da-
tenbanken noch im Aufbau befinden oder falls den oben angegebenen Prozentsätzen die tatsächli-
che Notenverteilung entgegensteht, bestimmt der Prüfungsausschuss ein geeignetes Verfahren zu 
Ermittlung der relativen Gesamtnoten. 

§ 10 Wiederholung von Prüfungen 

(1) 1Nicht bestandene Prüfungen können maximal zweimal wiederholt werden. 2§ 20 bleibt unberührt. 

(2) 1Wurde eine studienbegleitende Prüfung nicht bestanden, so kann diese frühestens nach sechs Wo-
chen und soll spätestens nach sechs Monaten wiederholt werden. 2§ 20 Absatz 1 Satz 1 bleibt un-
berührt. 
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(3) 1Wurde eine Prüfung nicht bestanden, so kann diese frühestens nach sechs Wochen und soll 
spätestens nach sechs Monaten wiederholt werden. 2Die Kandidatin oder der Kandidat wird vom 
Prüfungsausschuss unmittelbar nach der nicht bestandenen Prüfung aufgefordert, diese innerhalb 
der genannten Frist zu wiederholen. 3Bei der Meldung zur Wiederholungsprüfung weist der Prü-
fungsausschuss die Kandidatin oder den Kandidaten außerdem darauf hin, dass die Prüfung bei 
Versäumnis dieses Termins (§ 12) oder bei erneutem Nichtbestehen endgültig nicht bestanden ist, 
soweit nicht Voraussetzungen für einen weiteren Prüfungsversuch nach Absatz 2 vorliegen. 

(4) In einem gleichen Studiengang an einer anderen Universität oder gleichgestellten Hochschule in 
der Bundesrepublik Deutschland erfolglos unternommene Versuche, eine Prüfungsleistung zu 
erbringen, werden auf die Wiederholungsmöglichkeiten nach Absatz 1 angerechnet. 

§ 11 Studiennachweise 

(1) 1Mit der nachgewiesenen aktiven Teilnahme an einer Lehrveranstaltung werden in der Regel zwei 
Leistungspunkte erworben. 2Studiennachweise werden nicht benotet. 3Die entsprechenden Rege-
lungen der Nebenfächer sind in den Modulbeschreibungen (Anlage 1) erläutert. 

(2) 1Zur Erlangung eines mit Leistungspunkten qualifizierten Studiennachweises ist eine Studienleis-
tung notwendig. 2Diese ist in Umfang und Anspruch geringer als die Prüfungsleistungen nach § 8 
Absatz 1 Satz 1. 3In Frage kommen Leistungsformen wie Protokoll, Seminarbericht, kleines Refe-
rat (ohne schriftliche Ausarbeitung) usw. 4Über die Form der Studienleistung entscheidet die oder 
der Lehrende. 5Im Übrigen gilt § 8 Absatz 9 Sätze 1 und 2. 6Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

§ 12 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht bestanden“ bewertet, wenn die Kandidatin oder der 
Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder nach Beginn der Prü-
fung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. 

(2) 1Für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachte Gründe müssen dem Prüfungsausschuss 
unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 2Werden die Gründe anerkannt, 
so wird ein neuer Termin, in der Regel am nächsten regulären Prüfungstermin, anberaumt. 3Die 
bereits vorliegenden Prüfungsleistungen sind in diesem Falle anzurechnen. 4Bei Krankheit ist ein 
ärztliches Attest vorzulegen. 5Nach dem zweiten Attest in Folge oder bei begründeten Zweifeln 
kann die Vorlage eines amtsärztlichen Attests verlangt werden. 

(3) 1Wird bei einer schriftlichen Prüfungsleistung der Abgabetermin ohne triftige Gründe nicht 
eingehalten, so gilt sie als mit „nicht bestanden“ bewertet. 2Absatz 2 gilt entsprechend. 3In Fällen, 
in denen der Abgabetermin aus triftigen Gründen nicht eingehalten werden kann, entscheidet der 
Prüfungsausschuss darüber, ob der Abgabetermin entsprechend hinausgeschoben werden kann. 
4Im Falle einer nachgewiesenen Erkrankung der Kandidatin oder des Kandidaten wird der Abga-
betermin nach Maßgabe des ärztlichen Attests hinausgeschoben. 5Absatz 2 Satz 5 gilt entspre-
chend. 

(4) 1Versucht die Kandidatin oder der Kandidat, das Ergebnis einer Prüfung durch Täuschung oder 
Benutzung nicht zugelassener Mittel zu beeinflussen, so gilt die betreffende Prüfung als mit „nicht 
bestanden“ bewertet. 2 Wer sich eines Verstoßes gegen die Ordnung der Prüfung schuldig gemacht 
hat, kann von der Fortsetzung der betreffenden Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in die-
sem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht bestanden“ bewertet. 3Die Entschei-
dungen nach den Sätzen 1 und 2 trifft der Prüfungsausschuss nach Anhörung der Kandidatin oder 
des Kandidaten. 4Bis zur Entscheidung des Prüfungsausschusses setzt die Kandidatin oder der 
Kandidat die Prüfung fort, es sei denn, dass nach der Entscheidung der Aufsicht führenden Person 
ein vorläufiger Ausschluss der Kandidatin oder des Kandidaten zur ordnungsgemäßen Weiterfüh-
rung der Prüfung unerlässlich ist. 
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§ 13 Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) 1Über die bestandene Bachelorprüfung ist unverzüglich ein Zeugnis in deutscher und englischer 
Sprache auszustellen (Anlagen 3a und 3c). 2Als Datum des Zeugnisses wird der Tag angegeben, 
an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht wurde. 3Auf Antrag wird eine Anlage zum Zeugnis 
ausgestellt, die die studienbegleitenden Prüfungen und ihre Benotung ausweist (Anlagen 3b und 
3d). 

(2) In einem zum Studiengang gehörigen „Diploma Supplement“ werden die speziellen Inhalte des 
Bachelorstudienprogramms in deutscher und in englischer Sprache näher erläutert (Anlagen 3e 
und 3f). 

(3) 1Ist die Bachelorprüfung nicht bestanden oder gilt sie als nicht bestanden, so erteilt die oder der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses hierüber einen schriftlichen Bescheid, der auch darüber 
Auskunft gibt, ob und ggf. in welchem Umfang und an welchem Termin oder innerhalb welcher 
Frist Prüfungen wiederholt werden können. 2Der Bescheid über eine endgültig nicht bestandene 
Bachelorprüfung ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung gemäß § 16 Absatz 1 Satz 1 zu versehen. 

(4) 1Beim Verlassen der Hochschule oder beim Wechsel des Studiengangs wird auf Antrag eine 
Bescheinigung über die erbrachten Prüfungs- und Studienleistungen und ihre Bewertung ausge-
stellt. 2Im Falle von Absatz 3 wird die Bescheinigung nach Satz 1 ohne Antrag ausgestellt. 3Diese 
weist zusätzlich die noch fehlenden Prüfungs- und Studienleistungen aus sowie ferner, dass die 
Bachelorprüfung nicht bestanden oder endgültig nicht bestanden ist. 

§ 14 Ungültigkeit der Prüfung 

(1) Wurde bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des 
Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Prü-
fungsleistungen, bei deren Erbringung die Kandidatin oder der Kandidat getäuscht hat, entspre-
chend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für „nicht bestanden“ erklären. 

(2) 1Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die 
Kandidatin oder der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung ge-
heilt. 2Wurde die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss 
unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen über die Rücknahme rechtswidriger 
Verwaltungsakte. 

(3) Der Kandidatin oder dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Erörterung der 
Angelegenheit mit dem Prüfungsausschuss zu geben. 

(4) 1Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und durch ein richtiges Zeugnis oder eine 
Bescheinigung nach § 13 Absatz 4 zu ersetzen. 2Mit dem unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die 
entsprechende Urkunde einzuziehen, wenn die Prüfung auf Grund einer Täuschung für „nicht be-
standen“ erklärt wurde. 3Eine Entscheidung nach den Absätzen 1 und 2 Satz 2 ist nach einer Frist 
von fünf Jahren ab dem Tag der Ausstellung des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 

§ 15 Einsicht in die Prüfungsakte 

1Der Kandidatin oder dem Kandidaten wird auf Antrag Einsicht in ihre oder seine Prüfungsakte gewährt. 
2Der Antrag auf Einsicht in die Prüfungsakte ist spätestens innerhalb von sechs Monaten nach Aushändi-
gung des Prüfungszeugnisses oder des Bescheides über die nicht bestandene Prüfung beim Prüfungsaus-
schuss zu stellen. 3Dieser bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 



11 

 

§ 16 Einzelfallentscheidungen, Widerspruchsverfahren 

(1) 1Ablehnende Entscheidungen und andere belastende Verwaltungsakte, die nach dieser 
Prüfungsordnung getroffen werden, sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbeleh-
rung zu versehen und nach § 41 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) bekannt zu geben. 
2Gegen diese Entscheidungen kann innerhalb eines Monats nach Zugang des Bescheides nach den 
§§ 68 ff. der Verwaltungsgerichtsordnung beim Prüfungsausschuss Widerspruch eingelegt wer-
den. 

(2) 1Über den Widerspruch entscheidet der Prüfungsausschuss. 2Soweit sich der Widerspruch gegen 
eine Bewertung einer oder eines Prüfenden richtet, entscheidet der Prüfungsausschuss nach Über-
prüfung gemäß Absatz 3. 

(3) 1Bringt die Kandidatin oder der Kandidat in ihrem oder seinem Widerspruch konkret und 
substantiiert Einwendungen gegen prüfungsspezifische Wertungen und fachliche Bewertungen ei-
ner oder eines Prüfenden vor, leitet die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses den Wider-
spruch dieser oder diesem Prüfenden zur Überprüfung zu. 2Ändert die oder der Prüfende die Be-
wertung antragsgemäß, so hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch ab. 3Andernfalls über-
prüft der Prüfungsausschuss die Entscheidung auf Grund der Stellungnahme der oder des Prüfen-
den insbesondere darauf, ob 

1. das Prüfungsverfahren nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 

2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 

3. allgemeingültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 

4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch 
gewertet worden ist, oder 

5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 
 4Entsprechendes gilt, wenn sich der Widerspruch gegen die Bewertung durch mehrere Prüfende 

richtet. 

(4) 1Der Prüfungsausschuss kann für das Widerspruchsverfahren eine Gutachterin oder einen Gutach-
ter bestellen. 2Die Gutachterin oder der Gutachter muss die Qualifikation nach § 5 Absatz 1 
Sätze 2 bis 4 besitzen.  

(5) Richtet sich der Widerspruch gegen die Entscheidung des Prüfungsausschusses und hilft der 
Prüfungsausschuss dem Widerspruch nicht ab, entscheidet der Fachbereichsrat über den Wider-
spruch.  

(6) 1Über den Widerspruch soll in der Regel innerhalb eines Monats entschieden werden. 2Wird dem 
Widerspruch auch durch den Fachbereichsrat nicht abgeholfen, bescheidet die Dekanin oder der 
Dekan des Fachbereichs die Widerspruchsführerin oder den Widerspruchsführer. 

(7) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen.  

§ 17 Hochschulöffentliche Bekanntmachungen 

1Der Prüfungsausschuss kann beschließen, dass die Entscheidungen und andere Maßnahmen, die nach 
dieser Prüfungsordnung getroffen werden, insbesondere die Zulassung zur Prüfung, Versagung der 
Zulassung, Meldefristen, Prüfungstermine und –zeiträume sowie Prüfungsergebnisse hochschulöffentlich 
bekannt gemacht werden. 2Dabei sind datenschutzrechtliche Bestimmungen zu beachten. 
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Zweiter Teil: Bachelorarbeit 

§ 18 Zulassung zur Bachelorarbeit 

(1) Zur Bachelorarbeit wird auf Antrag zugelassen, wer ein ordnungsgemäßes Studium im Umfang 
von 120 Leistungspunkten nach Maßgabe der Prüfungsordnung und im Rahmen des tatsächlichen 
Lehrangebots nachweist. 

(2) Der Antrag auf Zulassung zur Bachelorarbeit ist schriftlich beim Prüfungsausschuss zu stellen. 

(3) 1Dem Antrag auf Zulassung zur Bachelorarbeit sind beizufügen 

 eine Erklärung darüber, ob bereits eine Bachelorarbeit oder eine Abschlussprüfung an einer 
Universität oder gleichgestellten Hochschule nicht bestanden wurde, 

 Vorschläge für Prüfende, 
 der Vorschlag für das Thema der Bachelorarbeit, 
 eine Immatrikulationsbescheinigung des Semesters, in dem die Anmeldung erfolgt, 
 ein tabellarischer Lebenslauf und 
 ein Lichtbild neueren Datums. 

 2Ist es nicht möglich, Unterlagen in der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der 
Prüfungsausschuss gestatten, den Nachweis auf andere Art zu führen. 

(4) Die Zulassung wird versagt, wenn 

 die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder 
 die Unterlagen unvollständig sind oder 
 die Bachelorprüfung oder die Bachelorarbeit oder eine Abschlussprüfung im gleichen Studien-

gang an einer Universität oder gleichgestellten Hochschule bereits endgültig nicht bestanden 
ist. 

(5) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(6) Die Bekanntgabe der Zulassung einschließlich des Bearbeitungszeitraums für die Bachelorarbeit 
bzw. der Versagung der Zulassung erfolgt schriftlich nach § 41 Verwaltungsverfahrensgesetz 
(VwVfG). 

§ 19 Bachelorarbeit 

(1) 1Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass die Kandidatin oder der Kandidat in der Lage ist, innerhalb 
einer vorgegebenen Frist ein definiertes wissenschaftliches Problem unter Anleitung selbstständig 
zu bearbeiten und darzustellen. 2Thema und Aufgabenstellung der Bachelorarbeit müssen dem 
Prüfungszweck (§ 1 Absatz 2) entsprechen. 3Das Thema muss so beschaffen sein, dass es in der 
dafür vorgesehenen Zeit (Absatz 5) bearbeitet werden kann. 

(2) § 8 Absatz 7 gilt entsprechend. 

(3) 1Die Bachelorarbeit kann in Form einer Gruppenarbeit angefertigt werden. 2Der als Prüfungsleis-
tung zu bewertende Beitrag der einzelnen Kandidatin oder des einzelnen Kandidaten muss auf 
Grund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderer objektiver Kriterien als individu-
elle Prüfungsleistung deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein und den Anforderungen 
nach Absatz 1 entsprechen. 3§ 8 Absatz 2 Satz 7 gilt entsprechend. 

(4) 1Das Thema wird von der oder dem Erstprüfenden nach Anhörung der Kandidatin oder des 
Kandidaten festgelegt. 2Die Ausgabe des Themas erfolgt durch die Vorsitzende oder den Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses; der Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 
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(5) 1Mit der Ausgabe des Themas werden für die Bewertung der Bachelorarbeit zwei Prüfende be-
stellt. 2Eine oder einer der Prüfenden muss der Hochschullehrergruppe angehören oder habilitiert 
sein. 3Eine Prüfende oder ein Prüfender muss Mitglied des Fachbereichs Sozialwissenschaften 
sein. 4Während der Anfertigung der Arbeit wird die Kandidatin oder der Kandidat von der oder 
dem Erstprüfenden betreut. 

(6) 1Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Abgabe der Bachelorarbeit beträgt drei Monate. 
2Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit nach 
Satz 1 zurückgegeben werden. 3Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss auf begründeten Antrag 
die Bearbeitungszeit bis zu einer Gesamtdauer von fünf Monaten verlängern. 4§ 12 Absatz 2 
Sätze 4 und 5 bleiben unberührt. 

(7) Bei der Abgabe der Bachelorarbeit hat die Kandidatin oder der Kandidat schriftlich zu versichern, 
dass sie oder er die Arbeit – bei einer Gruppenarbeit den entsprechend gekennzeichneten Anteil 
der Arbeit – selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 
benutzt hat. 

(8) Die Bachelorarbeit ist fristgemäß bei der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ab-
zugeben; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 

(9) 1Die Bachelorarbeit ist von den beiden Prüfenden in der Regel innerhalb von vier Wochen zu 
begutachten. 2Die Arbeit wird gemäß § 9 Absatz 3 bewertet. 3Die Gutachten nennen die Bewer-
tung der Arbeit und die tragenden Gründe der Bewertung. 

§ 20 Wiederholung der Bachelorarbeit 

(1) 1Die Bachelorarbeit kann, wenn sie mit „nicht bestanden“ bewertet wurde oder als mit „nicht 
bestanden“ bewertet gilt, einmal wiederholt werden; eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen. 
2Eine Rückgabe des Themas nach § 19 Absatz 6 Satz 2 ist bei der Wiederholung der Bachelorar-
beit nur zulässig, wenn von dieser Möglichkeit nicht schon bei der ersten Arbeit Gebrauch ge-
macht wurde. 

(2) 1Bei der Wiederholung der Bachelorarbeit wird das Thema in angemessener Frist, in der Regel 
innerhalb von drei Monaten nach der Bewertung der ersten Arbeit, ausgegeben. 2Im Übrigen gel-
ten § 10 Absätze 3 und 5 entsprechend. 

§ 21 Gesamtergebnis der Bachelorprüfung 

(1) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn 180 Leistungspunkte nachgewiesen und alle 
Prüfungsleistungen nach § 7 mit mindestens „ausreichend“ bewertet worden sind. 

(2) 1Die Durchschnittsnote der studienbegleitenden Prüfungen im Hauptfach Sozialwissenschaften 
wird mit 0,6, die im Nebenfach Volkswirtschaftslehre mit 0,4 und das Ergebnis der Prüfungen in 
den anderen Nebenfächern mit jeweils 0,2 gewichtet. 2Bei der Berechnung der Gesamtnote der 
Bachelorprüfung wird die Durchschnittsnote der Bachelorarbeit mit dem Faktor 0,3 und die 
Summe der Durchschnittsnoten der übrigen Prüfungsteile mit dem Faktor 0,7 gewichtet. 3§ 9 Ab-
sätze 5 und 8 gelten entsprechend. 

(3) 1Bei einem Notendurchschnitt von 1,0 verleiht der Fachbereich der oder dem Studierenden das 
Prädikat „mit Auszeichnung bestanden“. 2Das Prädikat ist auf dem Zeugnis zu vermerken. 

(4) Das Zeugnis über die bestandene Bachelorprüfung weist neben der Gesamtnote auch die beiden 
Einzelnoten für die Bachelorarbeit sowie die Durchschnittsnoten des Hauptfachs Sozialwissen-
schaften und des Nebenfachs bzw. der beiden Nebenfächer aus (Anlagen 3a und 3c). 
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Dritter Teil: Schlussvorschriften 

§ 22 Übergangsvorschriften 

1Studierende, die sich im Wintersemester 2007/2008 im dritten oder in einem höheren Semester des Ba-
chelorstudiums befinden, werden nach der Prüfungsordnung in den bisher geltenden Fassungen geprüft. 
2Sie können auf schriftlichen Antrag beim Prüfungsausschuss nach dieser Ordnung geprüft werden. 

§ 23 In-Kraft-Treten 

(1) Diese Prüfungsordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch das Präsidium der Universität Osna-
brück und ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Universität Osnabrück mit 
Wirkung vom 01.10.2007 in Kraft.  

(2) Unbeschadet der in § 22 getroffenen Regelung tritt die bisher geltende „Prüfungsordnung für den 
Bachelorstudiengang Europäische Studien der Universität Osnabrück, Fachbereich Sozialwissen-
schaften“ i.d.F. d. Bek. v. 29.12.2006 (AMBl. 08/2006) mit In-Kraft-Treten dieser Prüfungsord-
nung außer Kraft. 
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Anlage 1 

Studienstruktur 

Der Bachelorstudiengang Europäische Studien gliedert sich in das Hauptfach Sozialwissenschaften von 
50%, ein Nebenfach von 40% (Volkswirtschaftslehre) oder zwei Nebenfächer von jeweils 20% (zur Aus-
wahl stehen: Erziehungswissenschaft; Kulturwissenschaft/Anglistik; Kulturwissenschaft/Germanistik; 
Kulturwissenschaft/Romanistik (Französisch, Italienisch, Spanisch); Neuere und Neueste Geschichte; 
Rechtswissenschaften; sowie Wirtschafts- und Sozialgeographie) und einen Fremdsprachenanteil im Um-
fang von 10%. 

Das Fremdsprachenangebot umfasst Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. 

Die Bachelorarbeit wird im Hauptfach Sozialwissenschaften geschrieben (§ 3 Absatz 5). 

1. Umfang der Studienleistungen und studienbegleitenden Prüfungen 

a) Hauptfach Sozialwissenschaften im Umfang von 90 Leistungspunkten (Einführungsveranstaltung, 
Pflicht- und Wahlpflichtmodule, Praktikum oder Tutorium, Kolloquium zur Vorbereitung der Ba-
chelorarbeit und Bachelorarbeit), 

b) ein Nebenfach im Umfang von 72 Leistungspunkten oder zwei Nebenfächer im Umfang von je 36 
Leistungspunkten sowie 

c) zwei Fremdsprachen im Umfang von 18 Leistungspunkten  

2. Anzahl der obligatorischen studienbegleitenden Prüfungen 

(a) Hauptfach Sozialwissenschaften 

 Pflichtmodule: 

1. Einführung in die Europäischen Studien:  1 studienbegleitende Prüfung 

2. Methoden der empirischen Sozialforschung:  1 studienbegleitende Prüfung 

3. Politisches System der EU:  1 studienbegleitende Prüfung 

4. EU-Staaten im Vergleich:  1 studienbegleitende Prüfung 

5. Wirtschaftliches System der EU  
1 studienbegleitende Prüfung

 

6. Soziales System der EU  

Wahlpflichtmodule:  4 studienbegleitende Prüfungen aus  
 mindestens drei der Studienbereiche 3. – 6. 

 Von den studienbegleitenden Prüfungen ist eine in Form einer Klausur, eine in Form einer 
Hausarbeit, eine in Form einer mündlichen Prüfung und eine in Form eines Referats abzulegen. 
Die Form der weiteren studienbegleitenden Prüfungen ist der oder dem Studierenden frei gestellt. 

(b) Nebenfach / Nebenfächer 

 Siehe den jeweiligen Studienverlaufsplan 

(c) Fremdsprachen 

 Siehe den jeweiligen Studienverlaufsplan 
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3. Studiennachweise 

Zur Erlangung von Studiennachweisen ist eine Studienleistung erforderlich. Diese ist in Umfang und An-
spruch geringer als die Prüfungsleistungen nach § 8 Abs. 1 Satz 1. In Frage kommen Leistungen, wie ak-
tive mündliche Beteiligung, Protokoll, Literaturbericht, kleines Referat (ohne schriftliche Ausarbeitung), 
u. ä. 
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Bachelorstudiengang EUROPÄISCHE STUDIEN: HAUPTFACH SOZIALWISSENSCHAFTEN  

Modul Methoden empir. So-
zialforschung (8 LP) 

Einführung in das Studium ES I (6 LP) 
 

Wirtschaft und Gesellschaft in Europa (8 LP) 
 

1. Sem. 
(16 LP) 

Einf. in die Meth. der 
empir. Sozialforschung 
 
2 LP  
(Niketta/Soz.-quant) 

VL: Macht und Herr-
schaft 
 
2 LP  
(Bohlender) 

S: Geschichte + Einf. in 
Theorien europ. Integration 
 
4 LP  
(Lenschow) 

VL: Einführung in die Wirtschafts-
soziologie * 
 
6/2 LP  
(Bluhm) 

VL: Soziale Ungleichheit und Sozial-
struktur (BRD und Europa als Anw.)* 
 
6/2 LP  
(Soz.-quant/soz.str.) 

Modul Einführung in das Studium ES II (8 LP) 
 

Einführung in Europäische Regierungssysteme (8 LP) 
 

2. Sem.  
(22 LP) 

 
 
Wirtschafts- und 
Sozialstatistik 
 
6 LP  
(Niketta/Soz.-quant.) 

VL: Strukturen und 
Probleme der intl. Bez. 
 
2 LP  
(Schneckener) 

VL/Ü Einf. in das politische 
System der EU 
 
6 LP  
(Lenschow) 

VL/Ü: Einführung in die 
vergleichende Politikwissenschaft 
 
2 LP (Kleinfeld) 

S: Europäische Regierungssysteme im 
Vergleich 
 
6 LP (Kleinfeld) 

Studien-
bereiche 

Europäische Integration (2 von 3 Modulen Pflicht) EU Staaten im Vergleich (2 von 3 Modulen Pflicht 

Modul 
(4 von 6) 

EU im internationalen 
System 

EU in der 
Innenperspektive 

Europäische Wirtschaft BRD und 
Politikfeldanalyse  

Politische Systeme im 
Wandel 

Europäische 
Wohlfahrtstaaten 

EU im intl. System 1 
6/2 LP  
(Schneckener) 

Policy Making i.d. EU I 
6/2 LP  
(Lenschow) 

Europäische Wirtschaft 1 
6/2 LP  
Voelzkow  

VL: Regierungssystem 
der BRD 
6/2 LP  
(Czada) 

Vergleichende 
Demokratieforschung 
6/2 LP  
(Kleinfeld) 

Europäische  Wohlfahrt-
staaten im Vergleich 
6/2 LP  
(Voelzkow) 

3./4. oder 
5./6. 
Sem. 
(32 LP) 

EU im intl. System 2  
6/2 LP  
(Schneckener) 

Policy Making in der EU 
(mit Exkursion) 
6/2 LP  
(Lenschow) 

Europäische Wirtschaft 2 
6/2 LP  
(Voelzkow/ Bluhm) 

Politikfeldanalyse 
6/2 LP  
(Czada) 
 

Demokratisches 
Regieren im Wandel 
6/2 LP  
(Kleinfeld) 

Europäische 
Sozialpolitik 
6/2 LP  
(Voelzkow) 

5. Sem. 
6 LP 

Berufspraktikum oder Tutorium in Erstsemesterveranstaltung  6 LP 

6. Sem. 
14 LP 

Kolloquium zur Vorbereitung der BA-Arbeit 
2 LP 

Bachelorarbeit 
12 LP 

1. Studienjahr ist insgesamt als Einführung in das Politikwissenschaftliche Studium mit Schwerpunkt Europa konzipiert (ES Studierende werden z.T. in Tutorien separiert) 

Schattierung: = exklusiv ES  
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Semester Modul Seminar SWS LP 
Endnoten-
relevant 

 Einführung in das Stu-
dium ES I 

  6 LP  

1 Einführung in das Stu-
dium ES I 

Geschichte und Einfüh-
rung in Theorien europäi-
scher Integration 

2 4 N 

1 Einführung in das Stu-
dium ES I 

Macht und Herrschaft 2 2 N 

 Einführung in das Stu-
dium ES II 

  8 LP  

2 Einführung in das Stu-
dium ES II 

Strukturen und Probleme 
der internationalen Bezie-
hungen 

2 2 N 

2 Einführung in das Stu-
dium ES II 

Einführung in das politi-
sche System der EU 

2 6 J 

 Einführung in europäi-
sche Regierungssysteme 

  8 LP  

2 Einführung in europäi-
sche Regierungssysteme 

Einführung in die Ver-
gleichen Politikwissen-
schaft 

2 2 N 

2 Einführung in europäi-
sche Regierungssysteme 

Europäische Regierungs-
systeme im Vergleich 

2 6 J 

 Wirtschaft und Gesell-
schaft in Europa 

  8 LP  

1 Wirtschaft und Gesell-
schaft in Europa 

Einführung in die Wirt-
schaftssoziologie 

2 6/2 J 

1 Wirtschaft und Gesell-
schaft in Europa 

Soziale Ungleichheit und 
Sozialstruktur 

2 2/6 J 

 Methoden empirischer 
Sozialforschung 

  8 LP  

1 Methoden empirischer 
Sozialforschung 

Einführung in die Metho-
den empirischer Sozial-
forschung 

2 2 N 

2 Methoden empirischer 
Sozialforschung 

Wirtschafts- und Sozial-
statistik 

2 6 J 

 Europäische Integration (2 von 3 Modulen)  16 LP  
 EU im internationalen 

System 
  8 LP  

3,5 EU im internationalen 
System 

EU im internationalen 
System 1 

2 2/6 J 

4,6 EU im internationalen 
System 

EU im internationalen 
System 2 

2 6/2 J 

 EU in der Innenper-
spektive 

  8 LP  

3,5 Policy Making in der EU Policy Making in der EU 
1 

2 2/6 J 

4,6 Policy Making in der EU Policy Making in der EU 
2 

2 6/2 J 

 Europäische Wirtschaft   8 LP  
3,5 Europäische Wirtschaft Europäische Wirtschaft 1 2 2/6 J 
4,6 Europäische Wirtschaft Europäische Wirtschaft 2 2 6/2 J 

 EU-Staaten im Vergleich (2 von 3 Modulen 
Pflicht) 

 16 LP  

 BRD und Politikfeld-
analyse 

  8 LP  

3,5 BRD und Politikfeldana-
lyse 

Regierungssystem der 
BRD 

2 2/6 J 

4,6 BRD und Politikfeldana-
lyse 

Politikfeldanalyse 2 6/2 J 
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 Politische Systeme im 
Wandel 

  8 LP  

3,5 Politische Systeme im 
Wandel 

Vergleichende Demokra-
tieforschung 

2 2/6 J 

4,6 Politische Systeme im 
Wandel 

Demokratisches Regieren 
im Wandel 

2 6/2 J 

 Europäische Wohl-
fahrtsstaaten 

  8 LP  

3,5 Europäische Wohlfahrts-
staaten 

Europäische Wohlfahrts-
staaten im Vergleich 

2 2/6 J 

4,6 Europäische Wohlfahrts-
staaten 

Europäische Sozialpolitik 2 6/2 J 

      
5 Berufspraktikum oder 

Tutorium 
  6 LP N 

5 Kolloquium zur Vorbe-
reitung der BA-Arbeit 

Kolloquium 2 2 LP N 

6 Bachelorarbeit   12 LP J 
      
 Hauptfach Sozialwissen-

schaften insgesamt 
  90 LP  

      
 Nebenfächer   90 LP  
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EUROPÄISCHE STUDIEN 

Hauptfach Sozialwissenschaften (50%) 

Sem.  

 

 
1 

Einführung in die Europäischen Studien (4 SWS, 6 LP) 

Theorien und Geschichte der europäischen Integration 1 
Theorien und Geschichte der europäischen Integration 2 

 

↓ 

Grundlagenmodul : Politisches System der EU (4 SWS, 8 LP) 

Politisches System der EU 1 
Politisches System der EU 2 

 

2 

Grundlagenmodul : Nationale Politische Systeme (4 SWS, 8 LP) 

Das Regierungssystem der BRD 
Europäische Regierungssysteme im Vergleich 

 Grundlagenmodul :  
Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland und Europa  (4 SWS, 8 LP) 

Wirtschaft und Gesellschaft – Grundlagen  
Wirtschaft und Gesellschaft im internationalen Vergleich 

3 

↓ 

6 

Modul : Methoden der empirischen Sozialforschung (4 SWS, 8 LP) 

Einführung in die Methoden der empirischen Sozialforschung 
Wirtschafts- und Sozialstatistik 

4 Wahlpflichtmodule aus drei verschiedenen Studienbereichen (16 SWS, 32 LP) 

5 Berufspraktikum oder Tutorium (4 SWS, 6 LP) 

6 Kolloquium zur Vorbereitung der Bachelorarbeit (2 SWS, 2 LP) 

Bachelorarbeit (12 LP) 

 
1. Studienumfang: 

42 SWS oder 90 Leistungspunkte. 

2. studienbegleitende Prüfungsleistungen: 

Je eine studienbegleitende Prüfungsleistung in den vier Pflichtmodulen: „Politisches System der EU“, 
„Nationale Politische Systeme“, „Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland und Europa“ und „Metho-
den der empirischen Sozialforschung“. 
Vier studienbegleitende Prüfungsleistungen in vier Wahlpflichtmodulen.  
Die Durchschnittsnote dieser acht Leistungen geht in die Berechnung der Gesamtnote ein. Die Note für 
das Modul Einführung in die Europäischen Studien gilt nicht als studienbegleitende Prüfung und geht 
nicht in die Endnote ein. 
 
3. Leistungspunkteverteilung: 

  6 Leistungspunkte für das Modul Einführung in die „Europäischen Studien“  
24 Leistungspunkte für die drei Pflichtmodule, 
  8 Leistungspunkte für das Modul „Methoden der empirischen Sozialforschung“, 
32 Leistungspunkte für 4 Wahlpflichtmodule,   
  6 Leistungspunkte für das Berufspraktikum (2 Monate) oder das Tutorium 
  2 Leistungspunkte für 1 Studiennachweis im Kolloquium zur Vorbereitung der Bachelorarbeit 
12 Leistungspunkte für die Bachelorarbeit 
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EUROPÄISCHE STUDIEN 

Nebenfach Erziehungswissenschaft (20%) 

Sem.  

 

1.-2. 

Modul Erziehung und Bildung (6 SWS/9 LP) 

Komponente „Theorien der Bildung und Erziehung“ (2 SWS) 
Komponente „Probleme pädagogischen Denkens und Handelns“ (2 SWS) 
Komponente „Geschichte der Pädagogik“ (2 SWS) 

 

2.-4. 

Modul Bildungsinstitutionen (4 SWS/6 LP) 

Komponente „Pädagogische Handlungsfelder“ und/oder (2 SWS) 
Komponente „Pädagogische Professionalisierung“ und/oder (2 SWS) 
Komponente „Bildungsplanung/Bildungspolitik“ und/oder (2 SWS) 
Komponente „Personal- und Organisationsentwicklung“ (2 SWS) 

 

2.-4. 

Modul Bildung in Europa (4 SWS/6 LP) 

Komponente „Bildungssysteme im internationalen Vergleich“ und/oder (2 SWS) 
Komponente „Globalisierung und Bildung“ und /oder (2 SWS) 
Komponente „Bildungsauftrag Gleichberechtigung“ (2 SWS) 

 

5.-6. 

Modul Interkulturelle Kommunikation (4 SWS/6 LP) 

Komponente „Grundlagen Interkultureller Pädagogik“ (2 SWS) 
Komponente „Mehrsprachigkeit und mehrsprachige Schulen“ (2 SWS) 

5.-6. Wahlmodul / Vertiefungsbereich (2-4 SWS/ 4LP) 

6. Mündliche Prüfung (5 LP) 

 
1. Studienumfang:  

20-22 SWS, 36 Leistungspunkte 
 
2. studienbegleitende Prüfungsleistungen:  

Studienbegleitende Prüfungsleistungen in den Komponenten des Moduls „Erziehung und Bildung“ 
Studienbegleitende Prüfungsleistungen in den Modulen „Bildungsinstitutionen“, „Bildung in Europa“ 
und „Interkulturelle Kommunikation“. 
Eine studienbegleitende Prüfungsleistung im Wahlmodul. 
 
3. Prüfungsleistungen:  

Mündliche Prüfung (30 Minuten). Prüfungsanforderung: Vertiefte Kenntnisse aus zwei Modulen nach 
Wahl der/des Studierenden. 

In die Fachnote gehen die nach Leistungspunkten gewichteten Noten aus den studienbegleitenden Prü-
fungsleistungen und der mündlichen Prüfung ein. In diese Berechnung gehen auch die Leistungspunkte 
für die Studiennachweise ein. 
 
4. Leistungspunkteverteilung:  

 9 Leistungspunkte für das Modul „Erziehung und Bildung“ (maximal 6 LP durch aktive Teilnahme)  
je 6 Leistungspunkte für die Module „Bildungsinstitutionen“, „Bildung in Europa“ und „Interkulturelle 

Kommunikation“ (maximal je 4 LP pro Modul durch aktive Teilnahme) 
 4 Leistungspunkte für das Wahlmodul (maximal 2 LP durch aktive Teilnahme) 
 5 Leistungspunkte für die mündliche Prüfung 
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EUROPÄISCHE STUDIEN 

Nebenfach Fremdsprachen (10%) 

Sem. 
Englisch 

1 – 2 Integrated English Language Practice I + II (Modul B3)  (4 SWS, 6 LP – Modulabschluss-
prüfung) 

3 – 6 
Advanced English Language Practice I oder Advanced English Language Practice II (2 SWS, 3 
LP) 

Sem. 
Französisch* 

 
1  
2 

Sprachpraxismodul 1 (4 SWS, 4 LP) 
Communication 1 (2 SWS, 2 LP) 
Grammaire 1 (2 SWS, 2 LP) 

 
3  
4 

Sprachpraxismodul 2 (4 SWS, 5 LP) 
Communication 2 (2 SWS, 3 LP) 
Grammaire 2 (2 SWS, 2 LP) 

5 SP-Kurs (Expression écrite oder Expression orale) (2 SWS, 3 LP) (nur bei Wahl des Nebenfa-
ches Kulturwissenschaft/Romanistik) 

Sem. 
Italienisch** 

1, 3 Sprachpraxismodul 1 (Grundkurs I) (6 SWS, 6 LP) 

2, 4 Sprachpraxismodul 2 (Grundkurs II) (6 SWS, 6 LP) 

Sem. 
Spanisch** 

1 – 2 
3 – 4 

Sprachpraxismodul 1 (Lektürekurs I und Lektürekurs II) (8 SWS, 8 LP) 

3 – 5 Sprachpraxismodul 2 (Comunicación I) (4 SWS, 4 LP) 

 
* Bei der Wahl der Fremdsprache Französisch sind Vorkenntnisse entsprechend der Zugangsordnung für 
das Fach Romanistik/Französisch im Rahmen von Lehramts- und Zwei-Fächer-Bachelorstudiengängen 
der Universität Osnabrück nachzuweisen. Studierende mit guten Vorkenntnissen können alternativ auch 
Vertiefungskurse besuchen und dort Leistungspunkte erwerben. 

** In den Fremdsprachen Italienisch und Spanisch ist das Studium auch ohne Vorkenntnisse möglich. 
Das erfordert jedoch einen größeren zeitlichen Umfang. Studierenden mit Vorkenntnissen kann nach Ent-
scheidung der zuständigen Lehrenden der Besuch von einzelnen Kursen erlassen werden. 

Studierende mit guten Vorkenntnissen können alternativ auch Vertiefungskurse besuchen und dort Leis-
tungspunkte erwerben. 

1. Studienumfang (für 2 Fremdsprachen) 

18-24 Leistungspunkte 

2. Prüfungsvorleistungen und Leistungspunkteverteilung 

Je nach Wahl der Fremdsprachen sind folgende Leistungen zu erbringen: 

- Englisch (IELP I und II sowie AELP I oder II) + Französisch (Sprachpraxismodule 1 und 2):  9 + 9 LP 

- Englisch (IELP I und II sowie AELP I oder II) + Italienisch oder Spanisch (Sprachpraxismodule  
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- 1 und 2): 9 + 12 LP 

- Französisch + Italienisch oder Spanisch (jeweils Sprachpraxismodule 1 und 2): 9 + 12 LP 

- Italienisch + Spanisch (jeweils Sprachpraxismodule 1 und 2): 12 + 12 LP 

Wird das Nebenfach Kulturwissenschaft/Anglistik gewählt, sind im Nebenfach Fremdsprachen 9 LP in 
Englisch (IELP I und II sowie AELP I oder II) sowie 9 LP in Französisch oder 12 LP in Italienisch oder 
Spanisch (jeweils Sprachpraxismodule 1 und 2) zu erbringen. 

Wird das Nebenfach Kulturwissenschaft/Romanistik (Französisch) gewählt, sind im Nebenfach Fremd-
sprachen 12 LP in Französisch (Sprachpraxismodule 1 und 2 sowie SP-Kurs) sowie 6 LP in Englisch 
(IELP I und II) oder 12 LP in Italienisch oder Spanisch (jeweils Sprachpraxismodule 1 und 2) zu erbrin-
gen. 

Wird das Nebenfach Kulturwissenschaft/Romanistik (Italienisch oder Spanisch) gewählt, sind im Neben-
fach Fremdsprachen 12 LP in der jeweiligen Sprache (jeweils Sprachpraxismodule 1 und 2) sowie 9 LP 
in Englisch (IELP I und II sowie AELP I oder II) oder in Französisch (Sprachpraxismodule 1 und 2) oder 
12 LP in Spanisch oder Italienisch (Sprachpraxismodule 1 und 2 der nicht in der Romanistik gewählten 
Sprache) zu erbringen. 

 

3. Prüfungsleistungen 

keine 
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EUROPÄISCHE STUDIEN 

Nebenfach Kulturwissenschaft / Anglistik (20%) 

Sem.  

 

1 – 2 
Modul B1: Basics of English Literature and Culture (Basismodul, 5 SWS, 7 LP) 

Modul B2: Basics of English Linguistics (4 SWS, 6 LP) 

 

3 – 4 
Wahlpflichtbereich 

Modul V1: Advanced Literary and Cultural Studies (4 SWS, 8 LP) 

Modul V2: English Grammar (4 SWS, 6 LP [4]) oder  

Modul V3: Literary and Cultural History (4 SWS, 4 LP) 

5 Modul I1: Integration of Literary and Linguistic Studies (4 SWS, 8 LP) 

6 Mündliche Prüfung (3 LP) 

 
1. Studienumfang: 
21 SWS oder 36 (bzw. 38) Leistungspunkte 
 
2. Studiennachweise:  
Teilnahme an den Modulen B1 und B2 einschließlich Integrierte Klausur am Ende des ersten Studien-
jahrs (13 LP). 
Modul B 3 (Sprachpraxis) aus dem Nebenfach Fremdsprachen (6 LP). 
 
3. Prüfungsleistungen: 
3 Prüfungsleistungen (Module V1, I1, sowie V2 oder V3) 

Mündliche Prüfung im Umfang von 30 Minuten bei zwei Fachprüferinnen oder zwei Fachprüfern in den 
Fachgebieten Kulturwissenschaft und Literatur- oder Sprachwissenschaft. 

In die Fachnote gehen die nach Leistungspunkten gewichteten Noten aus den studienbegleitenden Prü-
fungsleistungen mit insgesamt 80%, die Note der mündlichen Abschlussprüfung mit 20% ein. 

 
4. Leistungspunkteverteilung: 

13 Leistungspunkte für die zwei Studiennachweise (Modul B1 und B2 sowie die Integrierte Klausur) 
20 Leistungspunkte für die drei Prüfungsleistungen, 
  3 Leistungspunkte für die mündliche Abschlussprüfung 
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EUROPÄISCHE STUDIEN 

Nebenfach Kulturwissenschaft / Germanistik (20%) 

Sem.  

1 Einführung Literaturwissenschaft; oder Einführung Sprachwissenschaft   

(Pflicht bei Wahl des sprachwissenschaftlichen Schwerpunktes) (4 SWS, 5 LP) 

2 Aufbaumodul Literaturwissenschaft, Teil 1 (2 SWS, 3 LP);  

Aufbaumodul Sprachwissenschaft, Teil 1 (2 SWS, 3 LP) oder  

Einführungsmodul Mediävistik, Teil 1 (2 SWS, 3 LP) 

3 
Aufbaumodul Literaturwissenschaft, Teil 2 (2 SWS, 4 LP) 

Aufbaumodul Sprachwissenschaft, Teil 2 (2 SWS, 4 LP) oder Einführungsmodul Mediävistik, 
Teil 2 (2 SWS, 4 LP) 

4 
Erweiterungsmodul Literaturwissenschaft, Teil 1 (2 SWS, 3 LP)  

Wahlpflichtseminar Literaturwissenschaft oder Sprachwissenschaft, Teil 1 (2 SWS, 2 LP) oder 
Aufbaumodul Mediävistik, Teil 1 (2 SWS, 3 LP) 

5 
Erweiterungsmodul Literaturwissenschaft, Teil 2 (2 SWS, 4 LP) 

Wahlpflichtseminar Literaturwissenschaft oder Sprachwissenschaft, Teil 2 (2 SWS, 2 LP) oder 
Aufbaumodul Mediävistik, Teil 2 (2 SWS, 4 LP) 

6 Mündliche Prüfung (4 LP) 

 
 

1. Studienumfang: 

20 SWS, 34 LP (Schwerpunkt Literatur- und Sprachwissenschaft), 38 LP (Schwerpunkt Literaturwissen-
schaft und Mediävistik). 
 

2. Prüfungsvorleistungen: 

Punkteerwerb auf der Basis der für die einzelnen Module vorgesehenen Prüfungsleistungen.  
 
3. studienbegleitende Prüfungsleistungen: 
2 benotete Prüfungsleistungen in den Aufbaumodulen Literaturwissenschaft und Sprachwissenschaft. Bei 
Wahl des Schwerpunktes Mediävistik anstelle von Sprachwissenschaft wird die zweite benotete Prü-
fungsleistung im Einführungsmodul Mediävistik erbracht. 
2 benotete Prüfungsleistungen im Erweiterungsmodul Literaturwissenschaft und einem der Wahlpflicht-
Seminare Literaturwissenschaft oder Sprachwissenschaft bzw. dem Aufbaumodul Mediävistik. 
Mündliche Prüfung von 30 Minuten Dauer bei zwei Fachprüfern der beiden studierten Teilgebiete. 
In die Fachnote gehen die Noten aus den studienbegleitenden Prüfungsleistungen mit insgesamt 80%, die 
Note der mündlichen Abschlussprüfung mit 20% ein. 
 
4. Leistungspunkteverteilung: 

 5 Leistungspunkte für den Studiennachweis Einführung 
28 bzw. 25 Leistungspunkte für die Module bzw. Module und Wahlpflichtveranstaltungen. 
 4 Leistungspunkte für die mündliche Abschlussprüfung 
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EUROPÄISCHE STUDIEN 

Nebenfach Kulturwissenschaft / Romanistik* (20%) 

Französisch oder Italienisch oder Spanisch 
Sem.  

1 Einführung in die Literaturwissenschaft oder Sprachwissenschaft  
(Basismodul, Teil 1, Wahlpflicht, 2 SWS, 3 LP) 

2 Einführung in die Kulturwissenschaft (Basismodul, Teil 1, Pflicht, 2 SWS, 3 LP) 
Proseminar Literaturwissenschaft oder Sprachwissenschaft  
(Basismodul, Teil 2, Wahlpflicht, 2 SWS, 4 LP) 

3 
Proseminar Kulturwissenschaft (Basismodul, Teil 2, Pflicht, 2 SWS, 4 LP) 

Vorlesung Literaturwissenschaft oder Sprachwissenschaft  
(Vertiefungsmodul, Teil 1, Wahlpflicht, 2 SWS, 2 LP) 

4 
Seminar Kulturwissenschaft (Vertiefungsmodul, Teil 1, Pflicht, 2 SWS, 5 LP) 

Seminar Literaturwissenschaft oder Sprachwissenschaft  
(Vertiefungsmodul, Teil 2, Wahlpflicht, 2 SWS, 5 LP) 

5 
Vorlesung Literatur und Kultur oder Sprache und Kultur  
(Vertiefungsmodul, Teil 2, Wahlpflicht, 2 SWS, 2 LP) 

Seminar Sprachwissenschaft oder Kulturwissenschaft  
(Wahlpflicht, in dem bisher nicht studierten Bereich, 2 SWS, 5 LP) 

6 Mündliche Prüfung (8 LP) 

 
Bei Wahl der Fremdsprache Französisch im Rahmen des Nebenfachs Kulturwissenschaft/ Romanistik sind 
für die Aufnahme des Studiums Sprachkenntnisse entsprechend der Zugangsordnung für das Fach Romanis-
tik/Französisch im Rahmen von Lehramts- und Zwei-Fächer-Bachelorstudiengängen der Universität Osna-
brück nachzuweisen. 

 
 

1. Studienumfang: 

18 SWS oder 36 Leistungspunkte 
 

2. Studiennachweise: 

2 Studiennachweise in den Einführungsveranstaltungen, 
2 Studiennachweise in den Vorlesungen 
 
3. Prüfungsleistungen: 

2 Prüfungsleistungen in den Proseminaren, 
2 Prüfungsleistungen in den Seminaren, 
Mündliche Prüfung von 30 Min. Dauer bei zwei Fachprüfern in den beiden Fachgebieten Kulturwissenschaft 
und (nach Wahl der Studierenden) Literatur- oder Sprachwissenschaft, mindestens zur Hälfte in der Fremd-
sprache. 
In die Fachnote gehen die nach Leistungspunkten gewichteten Noten aus den studienbegleitenden Prüfungs-
leistungen mit insgesamt 80%, die Note der mündlichen Abschlussprüfung mit 20% ein. 
 
4. Leistungspunkteverteilung: 

10 Leistungspunkte für die vier Studiennachweise 
18 Leistungspunkte für die vier Prüfungsleistungen, 
  8 Leistungspunkte für die mündliche Abschlussprüfung 
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EUROPÄISCHE STUDIEN 

Nebenfach Neuere und Neueste Geschichte (20%) 

Sem. Neuere Geschichte (16.–18. Jahrhundert) Neueste Geschichte (19.–20. Jahrhundert) 

1 – 4 Grundmodul zur Neueren Geschichte  

(5 SWS, 7 LP) 

Grundmodul zur Neuesten Geschichte  

(5 SWS, 7 LP) 

 
5 – 6 

Hauptmodul zur Neueren Geschichte  

(4 SWS, 8 LP) 

Hauptmodul zur Neuesten Geschichte  

(4 SWS, 8 LP) 

6 Mündliche Prüfung (4 LP) 

 
 
1. Studienumfang: 

18 SWS oder 36 Leistungspunkte 
 
2. studienbegleitende Prüfungsleistungen: 

Zwei Prüfungsleistungen in je einem Grundmodul aus der Neueren Geschichte und der Neuesten Ge-
schichte, zwei Prüfungsleistungen in je einem Hauptmodul aus der Neueren Geschichte und der Neuesten 
Geschichte. 
Prüfungsleistungen sind durch Klausurarbeiten, mündliche Prüfungen, Referate, Hausarbeiten oder Pro-
tokolle zu erbringen. 
 

3. Prüfungsleistungen: 

Mündliche Prüfung (30 Minuten). Prüfungsanforderung: Vertiefte Kenntnisse in je einem Thema aus den 
Bereichen „Neuere Geschichte“ und „Neueste Geschichte“. 
In die Fachnote gehen die nach Leistungspunkten gewichteten Noten aus den studienbegleitenden Prü-
fungsleistungen mit insgesamt 80%, die Note der mündlichen Prüfung mit 20% ein. 
 
4. Leistungspunkteverteilung: 

30 Leistungspunkte für die vier Prüfungsleistungen, 
  2 Leistungspunkte für Studiennachweise nach Wahl der Studierenden, 
  4 Leistungspunkte für die mündliche Prüfung. 
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EUROPÄISCHE STUDIEN 

Nebenfach Rechtswissenschaften (20%) 

Sem. Rechtswissenschaften 

1 
Verfassungsgeschichte der Neuzeit (2 SWS, 6 LP) oder 
Europäische Rechtsgeschichte (2 SWS, 6 LP) 

2 Einführung in das Öffentliche Recht (für Nebenfachstudierende) (3 SWS, 8 LP) 

 Einführung in das Zivilrecht (für Nebenfachstudierende) (2 SWS, 6 LP) 

6 Öffentliches Recht III (Europarecht) (3 SWS, 8 LP)  

 
 
 
 
1. Studienumfang: 

14 SWS oder 36 LP, davon 28 Pflicht und 8 nach Wahl 
 
2. studienbegleitende Prüfungsleistungen: 

Je eine studienbegleitende Leistung (Referat, Hausarbeit, Klausur oder mündl. Prüfung) in folgenden 4 Be-
reichen: 
a) Verfassungsgeschichte der Neuzeit oder Europäische Rechtsgeschichte, 
b) Einführung in das Öffentliche Recht, 
c) Einführung in das Zivilrecht, 
d) Öffentliches Recht III (Europarecht). 

In die Fachnote gehen die nach Leistungspunkten gewichteten Noten der studienbegleitenden Prüfungsleis-
tungen ein.  

 
3. Leistungspunkteverteilung: 

28 LP für die vier studienbegleitenden Prüfungsleistungen, 
  8 LP für die Teilnahme an zwei zweistündigen Lehrveranstaltungen oder einer vierstündigen 

Lehrveranstaltung nach Wahl der Studierenden. 
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EUROPÄISCHE STUDIEN 
Nebenfach Volkswirtschaftslehre (40%) 

Sem. Volkswirtschaftslehre ECTS 
Leistungspunkte 

Studienbegleitende 
Prüfungsleistungen 

1 Modul Economics B I 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 

5 i.d.R. Klausur 

1 Modul Methoden B I 
Mathematik 

10 i.d.R. Klausur 

2 Modul Economics B II 
Mikroökonomische Theorie I 

10 i.d.R. Klausur 

3 Modul Economics B III 
Einführung in die makroökonomische Theo-
rie 

5 
i.d.R. Klausur 

4 Modul Economics B IV 
Einführung in die Ökonometrie 
Wirtschafts- und Finanzpolitik 

10 
i.d.R. Klausur(en) 

4 Modul Seminar 
Proseminar 

5 - - - 

5 

oder 

6 

 

Wahlpflichtmodul: 
● Economics B V 

(Mikroökonomische Theorie II) 
● Economics B VI 

(Makroökonomik II) 
● Economics B VII 

(Finanzwissenschaft I) 
● Economics B VIII 

(Internationale Wirtschaftspolitik I) 
● Methoden B III 

(Ökonometrie) 
● Methoden B IV 

(Applied Economics) 

10 

- - - 

 

 
 
1. Studienumfang: 

55 Leistungspunkte 
 
2. studienbegleitende Prüfungsleistungen: 

Art und Umfang der studienbegleitenden Prüfungsleistungen sind dem obigen Tableau zu entnehmen. Das ge-
wogene arithmetische Mittel der Noten für die studienbegleitenden Prüfungsleistungen (als Gewichte dienen 
die Leistungspunkte) geht in die Berechnung der Gesamtnote nach § 17 Abs. 2 ein. 
 
3. Leistungspunkteverteilung: 

55 Leistungspunkte für die studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
 
4. Anrechnung 

● Module aus den ersten vier Semestern (Methoden B I, Economics B I, Economis B II, Economics 
B III, Economics B IV und das Seminar) müssen am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der 
Universität Osnabrück absolviert werden, eine Anrechnung ist nicht zulässig, 

● im Ausland erbrachte Leistungen im Umfang von 10 Leistungspunkten nach ECTS dürfen nach 
strenger Überprüfung für das Wahlpflichtmodul angerechnet werden. 
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EUROPÄISCHE STUDIEN 

Nebenfach Wirtschafts- und Sozialgeographie (20%) 

Sem.  

 

1 
↓ 
2 

Studienmodul 3 (Pflicht): Grundlagen der Humangeographie 

3.1 Wirtschaftsgeographie  (2 SWS, 3 LP) 

3.2 Sozialgeographie  (2 SWS, 3 LP) 

3.3 Stadtgeographie  (2 SWS, 3 LP) 

3.4 Seminar Humangeographie  (2 SWS, 4 LP) 

3.5 3 Geländetage  (1,5 SWS, 1 LP) 
 

3 
↓ 
4 

Studienmodul 4 (Pflicht): Grundlagen der Angewandten Geographie 

4.1 Mensch – Umwelt  (2 SWS, 3 LP) 

4.2 Regionale Geographie und Regionalforschung  (2 SWS, 3 LP) 

4.3 Räumliche Planung und Entwicklung  (2 SWS, 3 LP) 
 

4 

Studienmodul 7: Vertiefungsmodul Räumliche Planung und Entwicklung   

(nur Seminar, Pflicht) 

7.1 Vertiefung zu Räumliche Planung und Entwicklung (Seminar) (2 SWS, 4 LP) 

 

 

1. Studienumfang: 
17,5 SWS oder 27 LP   
 
2. studienbegleitende Prüfungsleistungen: 
Je eine Prüfungsleistung aus den Lehrveranstaltungen 3.1, 3.2, 3.3, 4.3 und 7.1 sowie Studiennachweise 
für alle anderen Veranstaltungen.  

In die Fachnote gehen die nach Leistungspunkten gewichteten Noten aus den studienbegleitenden Prü-
fungsleistungen ein. 
 
3. Leistungspunkteverteilung: 

 14  Leistungspunkte für Studienmodul 3 

 9  Leistungspunkte für Studienmodul 4  

 4  Leistungspunkte für das Vertiefungsseminar  
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Identifier  

Modultitel Methoden der empirischen Sozialforschung 
Basismodul Methoden der empirischen Sozialforschung (2F-BA) 

Englischer Modultitel Social Research Methods 

Modulbeauftragter Prof. Dr. Reiner Niketta 

Qualifikationsziele  Vermittlung von grundlegenden Kenntnissen der empirischen So-
zialforschung.  

 Vermittlung der Berechnungsweisen und Funktionen wirtschafts- 
und sozialstatistischer Daten. 

 Alle weiteren Methodenmodule bauen auf diesem Modul auf. Es 
wird das Basiswissen für die erfolgreiche Teilnahme an diesen wei-
teren Modulen erworben. 

 Anwendung des erworbenen methodologischen Wissens in den fach-
bezogenen Modulen 

Inhalte 1.131 Einführung in die Methoden der empirischen Sozialforschung  
 
In dieser Veranstaltung soll eine Einführung in alle Phasen des For-
schungsprozesses gegeben werden.  
 wissenschaftstheoretische Grundlagen der empirischen Sozialfor-

schung: Es werden die methodologischen Grundlagen wissenschaft-
lichen empirischen Arbeitens vermittelt.  

 Forschungsdesigns: Es werden verschiedene Möglichkeiten vorge-
stellt, zu einer kausalen Erklärung zu gelangen.  

 Messung in den Sozialwissenschaften: Die Logik der Messung wird 
vorgestellt und am Problem der unterschiedlichen Skalenniveaus 
veranschaulicht. In diesem Abschnitt werden die Grundlagen für die 
Verfahren der quantitativen Datenanalyse gelegt. Der weitere 
Schwerpunkt liegt auf den Formen der Indexbildung und der Skalie-
rungsverfahren. 

 Auswahlverfahren: Unterschiedliche Ansätze der Stichprobenzie-
hung werden vorgestellt und an konkreten Auswahlverfahren der 
Umfrageforschung verdeutlicht. 

 Verfahren der Datenerhebung: Es werden die Erhebungsmethoden 
Befragung, Beobachtung und Dokumentenanalyse behandelt. Hier-
bei wird auch auf die unterschiedlichen Vorgehensweisen der struk-
turierten (“quantitativen”) und unstrukturierten (“qualitativen”) Be-
fragungen eingegangen. 

 Datenauswertung: Strategien der Datenanalysen bei strukturierten 
bzw. unstrukturierten Befragungen werden in einem Überblick kurz 
vorgestellt. 

 
1.132 Einführung in die Wirtschafts- und Sozialstatistik 
 
Wirtschafts- und sozialstatistische Daten werden von Anfang an in den 
meisten Veranstaltungen der Bereiche Soziologie und Politikwissen-
schaft behandelt. Zur adäquaten Rezeption dieser Daten sind Kennt-
nisse der Berechnungsverfahren der Daten notwendig. In dieser Veran-
staltung wird ein Überblick über die grundlegenden Verfahrensweisen 
gegeben: 
 Kurzer Abriss der Geschichte der Statistik 
 Amtliche und nichtamtliche Statistik (Organisationsformen und 

Datenerhebung) 
 Grundbegriffe der univariaten Deskriptivstatistik (Lage- und Streu-

ungsparameter, Konzentrationsmaße) 
 Verhältniszahlen und Indexbildung: Neben einfachen Verhältniszah-

len werden vor allem Indizes behandelt, z.B. Preis- und Mengenin-
dizes, politikwissenschaftliche Indizes. 

 einfache Zeitreihenanalysen: Es werden einfache Verfahren der 
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Analyse von Zeitreihenmesswerten vorgestellt und die Logik von 
Prognosen verdeutlicht. 

 Bevölkerungsstatistik: Sozialwissenschaftliche Untersuchungen von 
Bevölkerungen basieren auf Daten der Bevölkerungszahlen und -
strukturen sowie auf Daten von Bevölkerungsbewegungen, die in 
der öffentlichen Diskussion eine große Rolle spielen. In dieser Ver-
anstaltung werden die grundlegenden Berechnungsverfahren und 
Kennzahlen vorgestellt. 

Die Indizes werden an den konkreten aktuellen wirtschafts- und sozial-
statistischen Daten veranschaulicht. 

Modulkomponenten 
mit Angabe der LP 

1.131 Einführung Methoden der empirischen Sozialforschung: 2 LP 
1.132 Einführung in die Wirtschafts- und Sozialstatistik: 6 LP 

LP des Moduls 8 LP insgesamt, davon 
2 LP Studiennachweis (SN) 
6 LP Prüfungsleistung (PL) 
 
(240 Stunden:  
Kontaktzeit: 30 Std. pro Veranstaltung;  
Vor- und Nachbereitung,: 30 Std. pro Veranstaltung;  
Studiennachweis 30 Std.; 
Prüfungsleistung:  90 Std.) 

SWS des Moduls 4 SWS: 2 Semester à 2 SWS 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Angebotsturnus 1.131: jedes Wintersemester 
1.132: jedes Sommersemester 

Veranstaltungsformen 1.131: Vorlesung  
1.132: Vorlesung + Übung 

Studiennachweise Regelmäßige und aktive Teilnahme einschließlich einer kleineren 
schriftlichen oder mündlichen Leistung 

Art der studienbegleitenden Prüfung Klausur (2 Std.) 

Prüfungsanforderungen Kenntnis der verpflichtend angegebenen Literatur sowie der in der 
Veranstaltung diskutierten Sachverhalte 

Berechnung der Modulnote Note der PL 

Bestehensregelung für dieses Modul  

Wiederholbarkeit zur Notenverbesse-
rung 

 

Modul beschließendes Gremium Fachbereichsrat Sozialwissenschaften 

Verwendung des Moduls Pflichtbereich BA Social Sciences, Pflichtbereich 2F-BA Soziologie 
und Politikwissenschaft, BA Europäische Studien, Komponente 1.131; 
LA Fachrichtung Pflegewissenschaften 

Anrechnung Prüfungsnote auf Endnote Ja 

Voraussetzungen für die Teilnahme Keine 

Teilnahmebegrenzung Keine 

 
 

Identifier  

Modultitel Einführung in das Studium der Europäischen Studien I 

Englischer Modultitel Introduction to European Studies I 

Modulbeauftragter Prof. Dr. Andrea Lenschow / Prof. Dr. Matthias Bohlender 
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Qualifikationsziele 1) Vermittlung 
• von Grundbegriffe und Grundfragen der Politischen Theorie 

am Gegenstandsbereich klassischer und moderner Staats- und 
Demokratietheorien 

•  des Zusammenhangs von sozialem Wandel als Grundlage 
politischer Theorie- und Ideologiebildung 

• des Zusammenhangs der sozialen Bedingtheit politischer Ideen 
und ihre ideologischen und normativen Ausprägungen als 
zeitgenössische politische Ideen und Ideologien 

•  des Zusammenhangs von politischer Ideengeschichte und 
moderner politischer Theorie sowie des inneren 
Zusammenhangs der Entwicklung von Staats- und 
Demokratietheorien 

 
2) Vermittlung von 

• theoretischen und historischen Grundbegriffe der 
Europäischen Integration 

• Grundkenntnissen des wissenschaftlichen Arbeitens 

Inhalte 1) Macht und Herrschaft  
Anhand exponierter Denker der politischen Theorie von der Antike bis 
zur Moderne soll grundlegend in „Staatstheorien“ eingeführt werden. 
Zentrales Lernziel ist u.a. die Klärung der Fragen: was ist der Staat? 
(analytische Ebene) und: was sollte der Staat sein? (normative Ebene). 
Des Weiteren soll die grundlegende Differenz von Gesellschaft und 
Staat erkannt werden, woraus sich dann die Frage nach dem Verhältnis 
von Gesellschaft und Staat ergibt. Hier wäre zu klären, ob der Staat ein 
Mittel (Instrument) oder Selbstzweck ist, was die Frage nach sich zieht: 
Mittel wozu? Ist der Staat Mittel zum Allgemeinwohl oder für Sonder-
interessen? Damit verknüpft ist dann die Frage der Legitimität des 
Staates und der Staatsgewalt. 
 
2) Geschichte und Einführung in die Theorien europäischer Integration 
Neofunktionalismus, Intergouvernementalismus, Neoinstitutionalismus 
und das Modell des Mehrebenensystems sind unterschiedliche Ansätze 
in der Theorie der europäischen Integration. Ziel der Veranstaltung ist 
es, die Grundlagen dieser unterschiedlichen Theorien zu vermitteln und 
ihre Erklärungskraft vor dem Hintergrund der Geschichte der europäi-
schen Integration zu vergleichen. 
Außerdem dient diese LV der Einführung in das wissenschaftliche Ar-
beiten und der Vorstellung wesentlicher Quellen für das Studium der 
Europäischen Studien 

Modulkomponenten 
mit Angabe der LP 

1) Macht und Herrschaft 
2) Geschichte und Einführung in die Theorien europäischer Integration 

LP des Moduls 6 LP insgesamt, davon 
1) 2 LP SN 
2) 4 LP PL  
 
(180 Stunden: Kontaktzeit: 60 Std.; Vor- und Nachbereitung: 60 Std.; 
Studiennachweis 20 Std; Prüfungsleistung: 40 Std.) 

SWS des Moduls 4 SWS (2 x 2 SWS) 

Dauer des Moduls 1 Sem. 

Angebotsturnus 1) Jährlich (WS) 
2) Jährlich (WS) 

Veranstaltungsformen Seminar (teilweise mit Vorlesungsanteilen) mit durch TutorInnen ange-
leiteten Arbeitsgruppen 

Studiennachweise Regelmäßige und aktive Teilnahme (dokumentiert durch eine kleinere 
schriftliche oder mündliche Arbeit) 
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Art der studienbegleitenden Prüfung Referat mit schriftlicher Ausarbeitung oder Hausarbeit oder mündliche 
Prüfung oder Klausur  

Prüfungsanforderungen Kenntnis der verpflichtend vorgegebenen Literatur sowie der im Semi-
nar diskutierten Sachverhalte 

Berechnung der Modulnote Note der Prüfungsleistung 

Bestehensregelung für dieses Modul Erhalt des Leistungsnachweis  sowie bestandene Prüfungsleistung 

Wiederholbarkeit zur Notenverbesse-
rung 

 

Modul beschließendes Gremium Fachbereichsrat Sozialwissenschaften 

Verwendung des Moduls Pflichtbereich BA Europäische Studien 

Anrechnung Prüfungsnote auf End-
note 

Ja 

Voraussetzungen für die Teilnahme Keine 

 
 
Identifier  

Modultitel Einführung in das Studium der Europäischen Studien II 

Englischer Modultitel Introduction to European Studies II 

Modulbeauftragter Prof. Dr. Ulrich Schneckener / Prof. Dr. Andrea Lenschow 

Qualifikationsziele 1) Vermittlung  
- von grundlegenden Theorien, Konzepten und Begriffen der internatio-
nalen Beziehungen,   
- der historischen Entwicklung des internationalen Systems,  
- von Akteuren und Strukturen der internationalen Politik,   
- von normativen Fragen in der internationalen Politik,  
- von Konflikt- und Problemfeldern der internationalen Beziehungen,  
- Geschichte und Struktur der Teildisziplin  
 
2) Vermittlung von:  
- Grundwissen zu Struktur und Funktionsweise des EU-Systems, 
- Fähigkeiten, das EU-System zwischen Staat und internationaler Orga-
nisation einzuordnen, 
- vertiefter Kenntnis integrationstheoretischer Ansätze (Verbindungen 
mit theoretischen Ansätzen aus der vgl. Regierungslehre und den Inter-
nationalen Beziehungen) 

Inhalte 1) Einführung in die internationalen Beziehungen  
Die Vorlesung gibt einen Überblick über die wichtigsten Theorien, 
Konzepte und Begriffe der internationalen Beziehungen, u.a. die Dar-
stellung und Anwendung von (neo-)realistischen, liberalen, institutiona-
listischen und sozial-konstruktivistischen Ansätzen zur Erklärung von 
internationalen Prozessen und Entscheidungen. Darüber hinaus wird 
die historische Entwicklung des internationalen Systems  sowie seiner 
Normen (z.B. Souveränität, territoriale Integrität,  Nichteinmischung, 
Selbstbestimmung, Menschenrechte) seit Beginn des 20. Jahrhunderts 
dargestellt. Schließlich soll die Rolle und Funktion von wesentlichen 
Akteuren und Strukturen der internationalen Politik diskutiert werden, 
darunter insbesondere Internationale Organisationen, Institutionen und 
Regime. Eingeführt wird ebenfalls in aktuelle Problem- und Konflikt-
felder der internationalen Politik (u.a. Frieden und Sicherheit, Weltwirt-
schaft, Entwicklungspolitik, Umweltpolitik).  
 
2) Einführung in das politische System der EU 
In diesem Kurs werden die Grundlagen der Struktur und Funktions-
weise des EU-Systems vermittelt. Dazu werden zum ersten die Ausdif-
ferenzierung des institutionellen Gefüges und der Entscheidungsverfah-
ren der EU beleuchtet. Zweitens werden die wichtigsten integrations-
theoretischen Konzepte anhand der institutionellen Doppelstruktur der 
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EU sowie der sich daraus ergebenden Interaktionsmuster zwischen den 
beteiligten Akteuren vertieft. Zum dritten werden die wesentlichen Ent-
scheidungsverfahren der EU und die auf ihnen basierende Praxis der 
Entscheidungs- und Konsensfindung behandelt. 

Modulkomponenten 
mit Angabe der LP 

1) Einführung in die internationalen Beziehungen 
2) Einführung in das politische System der EU 

LP des Moduls 8 LP insgesamt, davon 
für einen Studiennachweis 2 LP  
für einen Prüfungsleistung 6 LP.  
 
(240 Stunden: Kontaktzeit: 60 Std.; Vor- und Nachbereitung: 60 Std.; 

Studiennachweis: 30 Std.; Prüfungsleistung: 90 Std.) 

SWS des Moduls 4 SWS: 1 Semester à 4 SWS 

Dauer des Moduls 1 Sem. 

Angebotsturnus 1) Jährlich (SoSe) 
2) Jährlich (SoSe) 

Veranstaltungsformen 1) Vorlesung; 2) Seminar mit Vorlesungsanteilen 

Studiennachweise Regelmäßige und aktive Teilnahme (dokumentiert durch eine kleinere 
schriftliche oder mündliche Leistung 

Art der studienbegleitenden Prüfung Referat mit schriftlicher Ausarbeitung oder Hausarbeit oder mündliche 
Prüfung oder Klausur; regelmäßige und aktive Teilnahme wird voraus-
gesetzt  

Prüfungsanforderungen Kenntnis der verpflichtend vorgegebenen Literatur sowie der in Vorle-
sung bzw. Seminar diskutierten Sachverhalte 

Berechnung der Modulnote Note der Prüfungsleistung 

Bestehensregelung für dieses Modul Erhalt des Studiennachweises sowie bestandene Prüfungsleistung 

Wiederholbarkeit zur Notenverbesse-
rung 

 

Modul beschließendes Gremium Fachbereichsrat Sozialwissenschaften 

Verwendung des Moduls Pflichtbereich BA Europäische Studien 

Anrechnung Prüfungsnote auf End-
note 

Ja 

Voraussetzungen für die Teilnahme Besuch des Moduls „Einführung in das Studium der Europäischen Stu-
dien I“ 

 
 

Identifier  

Modultitel Einführung in Europäische Regierungssysteme  

Englischer Modultitel European Political Systems - An Introduction 

Modulbeauftragter Prof. Dr. Ralf Kleinfeld 

Qualifikationsziele Vermittlung 
• von Grundbegriffen und Grundfragen der Vergleichenden Politikwis-
senschaft, 
• von Kenntnissen der Methode des Vergleichs, 
• grundlegender Kenntnisse und Fertigkeiten des Vergleichs von euro-
päischen Regierungssystemen 

Inhalte 1.241 Einführung in die Vergleichende Politikwissenschaft 
Anhand der beiden Leitfragen: „Warum vergleicht man Staaten?“ und 
„Wie vergleicht man Staaten?“ werden zunächst die Grundlagen des 
Vergleichs als Methode der Politikwissenschaft vorgestellt. Beschrei-
bung, Klassifizierung, Erklärung und Prognose/Bewertung werden als 
elementare Bausteine des Forschungsprozesses in der Vergleichenden 
Politikwissenschaft vorgestellt. Hierauf aufbauend wird die Geschichte 
der Teildisziplin Vergleichende Regierungslehre und ihre Erweiterung 
zur Vergleichenden Politikwissenschaft dargestellt. Anschließend wer-
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den Herangehensweisen und Themen des Vergleichs nationaler Regie-
rungssysteme exemplarisch vorgestellt und erörtert.  
 
1.242 Europäische Regierungssysteme im Vergleich  
Zunächst werden die historische Genese nationaler politischer Systeme 
und die wichtigsten ihrer Umgebungsfaktoren herausgearbeitet. Die Re-
gierungssysteme einer Gruppe ausgewählter west- und osteuropäischer 
Länder werden anschließend hinsichtlich der Dimensionen: Politische 
Institutionen; Politische Organisationen und politische Partizipation; 
Politische Kultur und politische Einstellungen; Politische Entschei-
dungsstile sowie Politische Leistungsfähigkeit exemplarisch miteinan-
der verglichen 

Modulkomponenten 
mit Angabe der LP 

1) Einführung in die Vergleichende Politikwissenschaft 
2) Europäische Regierungssysteme im Vergleich 

LP des Moduls 8 LP insgesamt, davon 
für einen Studiennachweis 2 LP  
für einen Prüfungsleistung 6 LP.  
 
(240 Stunden: Kontaktzeit: 60 Std.; Vor- und Nachbereitung: 60 Std.; 
Studiennachweis: 30 Std.; Prüfungsleistung: 90 Std. 

SWS des Moduls 4 SWS: 1 Semester à 4 SWS 

Dauer des Moduls 1 Semester 

Angebotsturnus 1) Jährlich (SoSe) 
2) Jährlich (SoSe) 

Veranstaltungsformen 1) Vorlesung  
2) Seminar (mit Vorlesungsanteilen) 

Studiennachweise Regelmäßige und aktive Teilnahme (dokumentiert durch eine kleinere 
mündliche oder schriftlichen Leistung) 

Art der studienbegleitenden Prüfung Referat mit schriftlicher Ausarbeitung oder Hausarbeit oder mündliche 
Prüfung oder Klausur  

Prüfungsanforderungen Kenntnis der verpflichtend vorgegebenen Literatur sowie der im Semi-
nar diskutierten Sachverhalte 

Berechnung der Modulnote Note der Prüfungsleistung 

Bestehensregelung für dieses Modul Erhalt des Studiennachweises und bestandene Prüfungsleistung 

Wiederholbarkeit zur Notenverbesse-
rung 

 

Modul beschließendes Gremium Fachbereichsrat Sozialwissenschaften 

Verwendung des Moduls Pflichtbereich BA Europäische Studien 

Anrechnung Prüfungsnote auf End-
note 

Ja 

Voraussetzungen für die Teilnahme Keine 

 
 

Identifier  

Modultitel Wirtschaft und Gesellschaft in Europa 

Englischer Modultitel European Economy and Society 

Modulbeauftragter Prof. Dr. Katharina Bluhm / Prof. Dr. Helmut Voelzkow 

Qualifikationsziele 1) Vermittlung von  
- Grundkenntnissen über die historischen, ökonomischen, politischen 
und kulturellen Zusammenhänge der inter-nationalen Politik, 
- Kenntnissen über gängige Theorien, 
- Kenntnissen über Konfliktstrukturen und Weltordnungskonzepte; 
 
2) Vermittlung von  
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- Grundwissen zu Struktur und Funktionsweise des EU-Systems, 
- grundlegenden theoretischen Perspektiven zur europäischen Integra-
tion, 
- Fähigkeiten, das EU-System zwischen Staat und internationaler Orga-
nisation einzuordnen, 
- Fähigkeiten, das EU-System im historischen Kontext seiner Heraus-
bildung einzuordnen. 

Inhalte 1) Einführung in die Wirtschaftssoziologie  
Die soziologische Analyse wirtschaftlicher Prozesse ist historisch im 
engen Zusammenhang mit der Volkswirtschaft entstanden und nahm in 
den Werken der Klassiker der Soziologie einen breiten Raum ein. Auch 
für die moderne Wirtschaftssoziologie ist das Verhältnis von Wirtschaft 
und Gesellschaft zentral. Ihre Prämisse lautet, dass Handlungen im 
Wirtschaftssystem nicht allein ökonomischer Natur sind, sondern von 
sozialen Beziehungen, von Kultur, Recht und Politik geprägt werden.  
Das Seminar führt in grundlegende Zusammenhänge der Wirtschaft aus 
einer soziologischen Perspektive ein und stellt dabei vielfältige Bezüge 
zur Politikwissenschaft, Ökonomie und Ethnologie her. Zu den vermit-
telten Grundbegriffen gehören Tausch, Markt und Wettbewerb, Institu-
tionen und Vertrag, Geld und Kapital, Arbeit und Erwerbsarbeit, ein-
schließlich des Wandels der Arbeit und der Unternehmen. Darüber hin-
aus interessieren die Rolle des Staates, von Verbänden und sozialen 
Netzwerken für die Koordination von Wirtschaftsakteuren und die Er-
schließung ökonomischer Möglichkeiten (z.B. bei der Jobsuche oder 
Innovationsprozessen).    
 
2) Soziale Ungleichheit und Sozialstruktur  
(BRD und EU als Anwendung)  
Im Rahmen dieser Veranstaltung werden sowohl die theoretischen 
Konzepte zur Analyse sozialer Ungleichheit als auch deren Ausprägung 
in den Sozialstrukturen verschiedener Gesellschaften behandelt. Neben 
relevanten Begrifflichkeiten wie beispielsweise Stände, Klassen, 
Schichten, Lagen, Milieus und Lebensstile wird im Rahmen eines histo-
rischen Überblicks die Entwicklung sozialer Ungleichheit in ihrem je-
weiligen Entstehungszusammenhang betrachtet. Ausgewählte theoreti-
sche Konzepte bilden die Grundlage für die Untersuchung sozialstruk-
tureller Entwicklungen in Gegenwartsgesellschaften. Durch die vertie-
fende Beschäftigung mit einzelnen Aspekten von sozialer Ungleichheit 
sollen die Rollen der verschiedenen Akteure bei der Entstehung und 
Aufrechterhaltung sozialer Ungleichheiten verdeutlicht und mögliche 
Entwicklungsperspektiven aufgezeigt werde 

Modulkomponenten 
mit Angabe der LP 

1) Einführung in die Wirtschaftssoziologie 
2) Soziale Ungleichheit und Sozialstruktur 

LP des Moduls 8 LP insgesamt, davon 
für einen Studiennachweis 2 LP  
für einen Prüfungsleistung 6 LP.  
 
(240 Stunden: Kontaktzeit: 60 Std.; Vor- und Nachbereitung: 60 Std.; 
Studiennachweis: 30 Std.; Prüfungsleistung: 60 Std.) 

SWS des Moduls 4 SWS: 1 Semester à 4 SWS 

Dauer des Moduls 1 Semester 

Angebotsturnus 1) Jährlich (WS) 
2) Jährlich (WS) 

Veranstaltungsformen Vorlesung 

Studiennachweise Regelmäßige und aktive Teilnahme (dokumentiert durch eine kleinere 
mündliche oder schriftliche Leistung) 

Art der studienbegleitenden Prüfung Referat mit schriftlicher Ausarbeitung oder Hausarbeit oder mündliche 
Prüfung oder Klausur  
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Prüfungsanforderungen Kenntnis der verpflichtend vorgegebenen Literatur sowie der im Semi-
nar diskutierten Sachverhalte 

Berechnung der Modulnote Note der Prüfungsleistung 

Bestehensregelung für dieses Modul Erhalt des Studiennachweises sowie bestandene Prüfungsleistung 

Wiederholbarkeit zur Notenverbesse-
rung 

 

Modul beschließendes Gremium Fachbereichsrat Sozialwissenschaften 

Verwendung des Moduls Pflichtbereich BA Europäische Studien 

Anrechnung Prüfungsnote auf End-
note 

Ja 

Voraussetzungen für die Teilnahme Keine 

 
 

Identifier  

Modultitel EU im internationalen System  

Englischer Modultitel International Politics and EU 

Modulbeauftragter Prof. Dr. Ulrich Schneckener 

Qualifikationsziele 1) Vermittlung von  
- Theorien internationaler Politik, angewandt auf die EU,  
- Grundkenntnissen über die Außenbeziehungen der EU, u.a. 

Institutionen und Instrumente der EU   
- Überblick über die Handlungsfelder der EU-

Außenbeziehungen  
- Rolle der EU als globaler Akteur  

 
2) Vermittlung von  

- vertieften Kenntnissen über ausgewählte Bereiche der EU-
Außenbeziehungen sowie über die spezifischen Instrumente 
und Strukturen im jeweiligen Politikfeld  

- Kenntnissen zur Außenpolitik der Mitgliedstaaten  

Inhalte EU im internationalen System 1 
Ziel dieser Veranstaltung ist die Anwendung von Theorien der interna-
tionalen Politik auf die EU-Außenbeziehungen und die Rolle der EU 
als globalem Akteur. Untersucht, erklärt und bewertet werden soll das 
Verhalten der EU bzw. der EU-Institutionen im Kontext diverser Poli-
tikfelder sowie die EU-spezifischen Instrumente und Ansätze zur Ge-
staltung internationaler Beziehungen. Die EU soll dabei auch in Rela-
tion zu anderen Akteuren der Weltpolitik und zum System der Verein-
ten Nationen gesetzt werden. Gefragt wird auch, wie sich das EU-
Mehrebenensystem auf Form und Inhalt der EU-Außenbeziehungen 
auswirken.  
 
EU im internationalen System 2 
Dieses Seminar dient zur Vertiefung der Kenntnisse im Bereich EU-
Außenbeziehungen. Ausgewählt werden bestimmte Politikbereiche be-
handelt, dazu zählen die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, 
die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik, EU-Nachbar-
schaftspolitik, EU-Entwicklungspolitik, die EU-Energiepolitik oder 
auch die EU-Außenwirtschaftspolitik. Eine besondere Bedeutung das 
Verhältnis von EU-Außenbeziehung und den Außenpolitiken der Mit-
gliedstaaten. Stets wird hier gefragt, wie sich beide Ebenen zueinander 
verhalten und welche theoretischen Ansätze bei der Erklärung be-
stimmter Politiken helfen.  

Modulkomponenten 
mit Angabe der LP 

EU im internationalen System 1 
EU im internationalen System 2 
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LP des Moduls 8 LP insgesamt, davon 
1) 2 LP SN 
2) 6 LP LN  
 
(240 Stunden: Kontaktzeit: 60 Std.; Vor- und Nachbereitung: 60 Std.; 
Studiennachweis: 30 Std.; Prüfungsleistung: 60 Std.) 

SWS des Moduls 4 SWS: 2 x 2 SWS 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Angebotsturnus 1) Jährlich (WS) 
2) Jährlich (SoSe) 

Veranstaltungsformen 1) Vorlesung); 2) Seminar mit Vorlesungsanteilen  

Studiennachweise Regelmäßige und aktive Teilnahme (dokumentiert durch eine kleinere 
mündliche oder schriftliche Leistung)  

Art der studienbegleitenden Prüfung Referat mit schriftlicher Ausarbeitung oder Hausarbeit oder mündliche 
Prüfung oder Klausur  

Prüfungsanforderungen Kenntnis der verpflichtend vorgegebenen Literatur sowie der im Semi-
nar diskutierten Sachverhalte 

Berechnung der Modulnote Note der Prüfungsleistung 

Bestehensregelung für dieses Modul Erhalt des Studiennachweises sowie bestandene Prüfungsleistung 

Wiederholbarkeit zur Notenverbesse-
rung 

 

Modul beschließendes Gremium Fachbereichsrat Sozialwissenschaften 

Verwendung des Moduls Wahlpflichtbereich BA Europäische Studien  

Anrechnung Prüfungsnote auf End-
note 

Ja 

Voraussetzungen für die Teilnahme Keine 

 
 

Identifier  

Modultitel EU in der Innenperspektive 

Englischer Modultitel EU – The Internal Perspective 

Modulbeauftragter Prof. Dr. Andrea Lenschow 

Qualifikationsziele Vermittlung: 
- von Grundbegriffen der Politikfeldanalyse 
- von Kenntnissen der Grundstrukturen des europäischen 

Politikzyklus 
- eines Überblick über Politikfelder der EU 
- von Kenntnissen der Funktionen und Einflussmöglichkeiten 

nationaler, supranationaler und private Akteure in der EU – in 
Theorie und Praxis 

Inhalte Policy-making in der EU 1 
Aufbauend auf einer Einführung in die Politikfeldanalyse dient dieses 
Seminar der Vermittlung eines Überblicks über die Tätigkeitsbereiche 
der Europäischen Union. Es werden die 3 „Säulen“ der EU mit den für 
sie typischen Prozessen des policy-making systematisch verglichen. 
Der analytische Schwerpunkt wird auf die Charakteristika der „Com-
munity method“ gelegt, anhand der die Formen der Interaktion der 
zentralen Organe der EU sowie der gesellschaftlichen Interessen im 
Policy-Prozess diskutiert werden. 
 
Policy-making in der EU 2 
Dieses Seminar dient der Vertiefung der Kenntnisse des policy-making 
in der EU anhand eines oder weniger ausgewählten/r Politikbereiche. 
Vertiefungsschwerpunkte beziehen sich auf kritische und theoretisch 
informierte Betrachtungen: 
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- des Policyzyklus-Konzepts;  
- der Rolle und des Verhältnisses der zentralen Organe der EU; 
- des „Innenlebens“ der zentralen Organe der EU; 
- der Einflussmöglichkeiten privater Akteure im Policyprozess; 
- der Prozesse im Mehrebenensystem.  

Während einer Brüssel-Exkursion werden aktuelle Aspekte des/r ge-
wählten Politikbereichs/e mit involvierten Policy-Makers diskutiert. 

Modulkomponenten 
mit Angabe der LP 

EU in der Innenperspektive 1 
EU in der Innenperspektive (mit Exkursion) 2 

LP des Moduls 8 LP insgesamt, davon 
1) 2 LP SN 
2) 6 LP LN  
 
(240 Stunden: Kontaktzeit: 60 Std.; Vor- und Nachbereitung: 60 Std.; 
Studiennachweis: 30 Std.; Prüfungsleistung: 90 Std.) 

SWS des Moduls 4 SWS: 2 x 2 SWS 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Angebotsturnus 1) Jährlich (WS) 
2) Jährlich (SoSe) 

Veranstaltungsformen 1) + 2) Seminar mit Vorlesungsanteilen  

Studiennachweise Regelmäßige und aktive Teilnahme (dokumentiert durch eine kleinere 
mündliche oder schriftlichen Leistung) 

Art der studienbegleitenden Prüfung Referat mit schriftlicher Ausarbeitung oder Hausarbeit oder mündliche 
Prüfung oder Klausur  

Prüfungsanforderungen Kenntnis der verpflichtend vorgegebenen Literatur sowie der im Semi-
nar diskutierten Sachverhalte 

Berechnung der Modulnote Note der Prüfungsleistung 

Bestehensregelung für dieses Modul Erhalt des Studiennachweises sowie bestandene Prüfungsleistung 

Wiederholbarkeit zur Notenverbesse-
rung 

 

Modul beschließendes Gremium Fachbereichsrat Sozialwissenschaften 

Verwendung des Moduls Wahlpflichtbereich BA Europäische Studien  

Anrechnung Prüfungsnote auf End-
note 

Ja 

Voraussetzungen für die Teilnahme Besuch der Einführungsmodule in das Studium ES I und II 

 
 

Identifier EW  

Modultitel Europäische Wirtschaft 

Englischer Modultitel European Economy 

Modulbeauftragter Helmut Voelzkow 

Qualifikationsziele  Kenntnis der politischen Grundlagen der wirtschaftlichen 
Integration Europas 

 Kenntnis der politischen Ziele, die mit der wirtschaftlichen 
Integration verbunden werden 

 Kenntnis der Instrumente, mit denen  ein gemeinsamer Markt der 
Europäischen Wirtschaft erreicht werden soll 

 Kenntnis der Vorbehalte und Widerstände, die gegen 
wirtschaftliche Integration vorgebracht werden 

 Theoretisches Verständnis der Zuständigkeitskonflikte zwischen 
der Europäischer Union und den Mitgliedsstaaten in der 
Regulierung (Marktkonstitution und Korrektur der 
Marktergebnisse) der europäischen Wirtschaft       
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Inhalte Die Etappen der wirtschaftlichen Integration Europas 
Die Überführung der institutionell unterschiedlich verfassten nationa-
len Volkswirtschaften in eine gemeinsame Europäische Wirtschaft ist 
nicht auf einen Schlag, sondern schrittweise vollzogen worden. In dem 
Lehrangebot werden die wichtigsten Etappen der wirtschaftlichen In-
tegration Europas in einem Rückblick nachgezeichnet, wobei die Eu-
ropäischen Verträge („Montanunion“, „Europäischer Wirtschaftsge-
meinschaft“, „Wirtschafts- und Währungsunion“ etc.) die Marksteine 
bilden. Was genau heißt „wirtschaftliche Integration“, welche Vorteile 
verspricht sie, welche Vorbehalte müssen bedacht werden? In der Re-
konstruktion der wirtschaftlichen Integration sollen damit auch die 
wirtschaftlichen und sozialen Hintergründe, die Ziele und Motive so-
wie die Konflikte, die den Prozess der wirtschaftlichen Integration ge-
prägt haben, behandelt werden. 
 
Der Markt als Gegenstand nationaler oder europäischer Politik 
Märkte sind ständig Gegenstand politischer Entscheidungen, sei es, um 
nationale, europäische oder internationale Märkte zu konstituieren oder 
um die Marktergebnisse zu korrigieren, falls irgendeine Fehlentwick-
lung diagnostiziert wird. In dem Lehrangebot soll das Nebeneinander 
von nationaler und europäischer Politik bei der Konstitution und Kor-
rektur von Märkten diskutiert werden. So ist bspw. die Regulierung 
von Gütermärkten (z.B. im Verbraucher- oder Umweltschutz) heute 
überwiegend Gegenstand europäischer Entscheidungen, aber nationale 
Regulierungen sind immer noch präsent, was Konflikte über 
Zuständigkeiten provoziert. Die Arbeitsmärkte sind überwiegend noch 
Gegenstand nationaler Regulierung, aber die europäische Regulierung 
gewinnt an Gewicht, was ebenfalls zu Kontroversen über die Zustän-
digkeiten führt. Bei der Regulierung der Finanzmärkte ist strittig, ob 
eher die nationale oder die europäische Ebene die geeignete Regulie-
rungsinstanz darstellt. Wenn es um die Korrektur von Marktergebnis-
sen geht, beispielsweise in der regionalen Strukturpolitik, gibt es eben-
falls Streit darüber, was in die Hände nationaler Politik und was in die 
Hände europäischer Politik gehört. In dem Lehrangebot sollen solche 
Zuständigkeitskonflikte in Wirtschaftsfragen analysiert werden, wobei 
auch theoretische Grundlagen für eine sachgerechte Lösung solcher 
Konflikte gesucht werden sollen. 

Modulkomponenten 
mit Angabe der LP 

1. Europäische Wirtschaft 1 
2. Europäische Wirtschaft 2 

LP des Moduls 8 LP insgesamt, davon 
2 LP SN 
6 LP PL  
 
(240 Std.; (Kontaktzeit: 60 Std.; Vor- und Nachbereitung: 60 Std.; Stu-
diennachweis: 30 Std.; Prüfungsleistung: 90 Std.) 

SWS des Moduls 4 SWS (2 x 2 SWS) 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Angebotsturnus 1. jährlich (WS) 
2. jährlich (SoSe) 

Veranstaltungsformen 1. Vorlesung oder Seminar 
2. Seminar 

Studiennachweise Regelmäßige und aktive Teilnahme (dokumentiert durch eine kleinere 
mündliche oder schriftliche Leistung 

Art der studienbegleitenden Prüfung Referat mit schriftlicher Ausarbeitung oder Hausarbeit oder mündliche 
Prüfung oder Klausur 

Prüfungsanforderungen Kenntnis der verpflichtend vorgegebenen Literatur sowie der im Semi-
nar bzw. in der Vorlesung diskutierten Sachverhalte 

Berechnung der Modulnote Note der Prüfungsleistung 
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Bestehensregelung für dieses Modul Erhalt des Studiennachweises und bestandene Prüfungsleistung 

Wiederholbarkeit zur Notenverbesse-
rung 

 

Modul beschließendes Gremium Fachbereichsrat 

Verwendung des Moduls BA Europäische Studien 

 
 

Identifier  

Modultitel Staat und Innenpolitik I  
(ES: BRD und Politikfeldanalyse) 

Englischer Modultitel Government and Public Policy I 

Modulbeauftragter Prof. Dr. Roland Czada 

Qualifikationsziele  Vermittlung von Grundbegriffen und Grundfragen der Analyse 
nationaler politischer Systeme 

 Vermittlung von grundlegenden Kenntnissen des deutschen 
Regierungssystems 

 Vermittlung des Zusammenhangs von Polity-, Politics- und Policy-
Dimension bei der Analyse des deutschen Regierungssystems 

 Vermittlung grundlegender Kenntnisse der Regierungssysteme 
unterschiedlicher politischer Regime in Deutschland 

Inhalte 1.221 Regierungssystem der BRD 
In dieser Einführung in Geschichte, Institutionen und Prozessmerkmale 
des politischen Systems der Bundesrepublik stehen Verfassung, Staats- 
und Verwaltungsaufbau, die Entwicklung und Funktionsweise des Par-
teiensystems sowie die Teilhabe gesellschaftlicher Akteure am politi-
schen Prozess im Vordergrund. Darüber hinaus wird der Mehrebenen-
charakter des politischen Systems im Rahmen der bundesstaatlichen 
Ordnung, der Kommunalautonomie und der Europäischen Integration 
besonders hervorgehoben. Die Lehrveranstaltung soll neben dem nöti-
gen Grundwissen ein kritisches Verständnis der Funktionsweise und 
der historischen Genese des politischen Systems vermitteln. 
 
1.222 Public Policy Making – Politikfeldanalyse 
In der Lehrveranstaltung sollen die institutionellen Besonderheiten des 
politischen Systems Deutschlands in einer problemorientierten Policy-
Perspektive analysiert werden. Dazu wird zunächst in theoretische An-
sätze und Methoden der Politikfeldanalyse und der Staatstätigkeitsfor-
schung eingeführt. Daran anschließend sollen anhand eines oder mehre-
rer Politikfelder (z.B. Wohlfahrtsstaatsreform, Biopolitik, Kernenergie-
politik, Wasserpolitik, Bildungspolitik, etc.) Probleme des Regierens 
und policy-outcomes vor dem Hintergrund spezifischer institutioneller 
Rahmenbedingungen, gesellschaftlicher Interessenlagen und Kräftever-
hältnisse sowie handlungsleitender Orientierungen diskutiert und er-
klärt werden. 

Modulkomponenten 
mit Angabe der LP 

1.221 Regierungssystem der BRD 
1.222 Public Policy Making – Politikfeldanalyse  

LP des Moduls 8 LP insgesamt, davon 
1) 2 LP SN 
2) 6 LP LN  
 
(240 Stunden: Kontaktzeit: 60 Std.; Vor- und Nachbereitung: 60 Std.; 
Studiennachweis: 30 Std.; Prüfungsleistung: 90 Std.) 

SWS des Moduls 4 SWS: 2 x 2 SWS 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Angebotsturnus 1) Jährlich (WS) 
2) Jährlich (SoSe) 
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Veranstaltungsformen 1) Vorlesung  
2) Seminar (teilweise mit Vorlesungsanteilen)  

Studiennachweise Regelmäßige und aktive Teilnahme sowie erfolgreiche Teilnahme an 
einer 2-stündigen Klausur 

Art der studienbegleitenden Prüfung Referat mit schriftlicher Ausarbeitung oder Hausarbeit oder mündliche 
Prüfung oder Klausur 

Prüfungsanforderungen Kenntnis der verpflichtend vorgegebenen Literatur sowie der im Semi-
nar diskutierten Sachverhalte 

Berechnung der Modulnote Note der Prüfungsleistung 

Bestehensregelung für dieses Modul Erhalt des Studiennachweises und bestandene Prüfungsleistung 

Wiederholbarkeit zur Notenverbesse-
rung 

 

Modul beschließendes Gremium Fachbereichsrat Sozialwissenschaften 

Verwendung des Moduls Pflichtbereich BA Social Sciences (Major Politikwissenschaft)  
Wahlpflichtbereich BA Social Sciences (Major Soziologie) und 2FBA 
Kernfach Politikwissenschaft (Grundlagenmodul) 
Wahlpflichtbereich ES (BRD und Politikfeldanalyse) 

Anrechnung Prüfungsnote auf End-
note 

Ja 

Voraussetzungen für die Teilnahme Keine; Reihenfolge der beiden Veranstaltungen liegt fest (1.221>1.222) 

 
 
Identifier  

Modultitel Vergleichende Politikwissenschaft II  
(ES: Politische Systeme im Wandel) 

Englischer Modultitel Comparative Politics II 

Modulbeauftragter Prof. Dr. Ralf Kleinfeld 

Qualifikationsziele  Anwendung von Grundbegriffen und Grundfragen der Ver-
gleichenden Politikwissenschaft für die Analyse demokratischer 
politischer Systeme 

 Anwendung von Methoden des Vergleichs für die Analyse 
moderner politischer Systeme 

 Vermittlung vertiefender Kenntnisse der Struktur und Arbeit von 
Regierungen in demokratischen Staaten und ihrer Voraus-
setzungen, Handlungsspielräume und Handlungsschranken 

Inhalte 1.251 Demokratisches Regieren im Wandel 
Ausgehend von Stabilität und Wandel als politikwissenschaftliche 
Analysekonzepte geht das Seminar der Frage nach, wie Regierungssys-
teme entstehen und sich verändern (Systemwechsel oder Systemwan-
del). Im zweiten Teil des Seminars werden exemplarisch verschiedene 
Dimensionen des Wandels des Regierens in einer ausgewählten Gruppe 
von Ländern erörtert und miteinander verglichen.  
 
1.252 Vergleichende Demokratieforschung 
Die Veranstaltung arbeitet zunächst Verfahren und Indikatoren der De-
mokratiemessung heraus und grenzt dann typologisch demokratische, 
autoritäre und totalitäre politische Systeme voneinander ab. Sodann 
werden einschlägige Konzepte und Studien einer empirisch unterfütter-
ten Demokratieforschung hinsichtlich ihrer methodologischen Herange-
hensweise, ihrer theoretischen Grundlagen sowie ihres 
Forschungsertrages vorgestellt und erörtert. Abschließend werden em-
pirische Ansätze zur Demokratieforschung mit stärker normativ be-
gründeten Demokratiekonzepten kontrastiert. 
 
1.262 Vergleichende Politikwissenschaft: Vertiefung 
Vertiefungsseminare im Bereich Vergleichender Politikwissenschaft 
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befassen sich mit aktuellen Entwicklungsprozessen in politischen 
Systemen, mit aktuellen theoretischen und methodischen Forschungs-
fragen sowie mit der Analyse weiterer ausgewählter Regierungssys-
teme. 

Modulkomponenten 
mit Angabe der LP 

1.251 Demokratisches Regieren im Wandel 
1.252 Vergleichende Demokratieforschung 
1.253 Vergleichende Politikwissenschaft: Vertiefung 

LP des Moduls 8 LP insgesamt, davon 
für einen Studiennachweis 2 LP,  
für einen Prüfungsleistung 6 LP  
 
(240 Stunden: Kontaktzeit: 60 Std.; Vor- und Nachbereitung: 60 Std.; 
Studiennachweis: 30 Std.; Prüfungsleistung: 90 Std.) 

SWS des Moduls 4 SWS: 2 Semester à 2 SWS 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Angebotsturnus 1) Jährlich (SoSe)  
2) Jährlich (WS) 
3) in der Regel jedes Semester 

Veranstaltungsformen Seminar 

Studiennachweise Regelmäßige und aktive Teilnahme (dokumentiert durch eine kleinere 
mündliche oder schriftliche Leistung) 

Art der studienbegleitenden Prüfung Referat mit schriftlicher Ausarbeitung oder Hausarbeit oder mündliche 
Prüfung oder Klausur  

Prüfungsanforderungen Der Besuch des Seminars 1.251 ist obligatorisch; zwischen 1.252 und 
1.253 kann gewählt werden. 
Kenntnis der verpflichtend vorgegebenen Literatur sowie der im Semi-
nar diskutierten Sachverhalte 

Berechnung der Modulnote Note der Prüfungsleistung 

Bestehensregelung für dieses Modul Erhalt des Studiennachweises und bestandene Prüfungsleistung 

Wiederholbarkeit zur Notenverbesse-
rung 

 

Modul beschließendes Gremium Fachbereichsrat Sozialwissenschaften 

Verwendung des Moduls Wahlpflichtbereich BA Social Sciences und 2FBA Kernfach Politik-
wissenschaft, Vertiefungsmodul sowie BA Europäische Studien (Wahl-
pflichtmodul „Demokratisches Regieren im Wandel“) 

Anrechnung Prüfungsnote auf End-
note 

Ja 

Voraussetzungen für die Teilnahme Erfolgreiche Teilnahme am Modul „Vergleichende Politikwissenschaft 
I“ bzw. „Einführung in europäische Regierungssysteme“ (ES).  

 
 

Identifier  

Modultitel Europäische Wohlfahrtsstaaten 

Englischer Modultitel European Welfare States 

Modulbeauftragter Prof. Dr. Helmut Voelzkow 

Qualifikationsziele • Vermittlung von Grundbegriffen und Grundfragen der Analyse sozia-
ler Sicherungssysteme  
• Vermittlung von grundlegenden Kenntnissen sozialpolitischer Inter-
ventionsformen 
• Vermittlung der zentralen Ergebnisse der vergleichenden Wohlfahrts-
staatsforschung 
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Inhalte 1.291 Europäische Wohlfahrtsstaaten im Vergleich 
In der ersten Veranstaltung wird zunächst in einem historischen Rück-
blick nachgezeichnet, wie im Zuge der industriellen Revolution neue 
soziale Risiken einen politischen Handlungsbedarf hervorriefen, der in 
allen europäischen Ländern zum Aufbau sozialer Sicherungssysteme 
geführt hat. In einem zweiten Schritt werden dann im Seminar die zen-
tralen Unterschiede zwischen den Wohlfahrtsregimes der europäischen 
Länder herausgestellt. Auf dieser allgemeinen Grundlage werden dann 
in einem dritten Schritt einzelne soziale Sicherungssysteme (bspw. Al-
terssicherung, Leistungen für Arbeitslose, Gesundheitssysteme) in einer 
international vergleichenden Perspektive im Hinblick auf ihre Funkti-
onsweise und ihre jeweilige Leistungsstruktur näher untersucht. 
 
1.292. Europäische Sozialpolitik 
In der zweiten Veranstaltung stehen Fragen der europäischen Sozialpo-
litik im Vordergrund. Aufbauend auf einer Übersicht dessen, was die 
Europäische Union seit ihrem Bestehen im Bereich der Sozialpolitik an 
eigenen Zuständigkeiten hat gewinnen können (und was – aus 
klärungsbedürftigen Gründen – nicht), soll der Frage nachgegangen 
werden, wodurch sich die Europäische Sozialpolitik von der herkömm-
lichen Sozialpolitik ihrer Mitgliedsländer unterscheidet. Darüber hinaus 
soll die Frage behandelt werden, ob und inwieweit die Europäische So-
zialpolitik insbesondere jene sozialen Probleme bewältigen kann, die 
auch von der national-staatlichen Sozialpolitik – zumindest im europäi-
schen Kontext (Binnenmarkt) – nicht mehr gelöst werden können. 

Modulkomponenten 
mit Angabe der LP 

1.291 Europäische Wohlfahrtsstaaten im Vergleich 
1.292. Europäische Sozialpolitik 

LP des Moduls 8 LP insgesamt, davon 
für einen Studiennachweis 2 LP,  
für einen Prüfungsleistung 6 LP  
 
(240 Stunden: Kontaktzeit: 60 Std.; Vor- und Nachbereitung: 60 Std.; 
Studiennachweis: 30 Std.; Prüfungsleistung: 90 Std.) 

SWS des Moduls 4 SWS: 2 x 2 SWS 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Angebotsturnus 1) Jährlich (SoSe)  
2) Jährlich (WS) 

Veranstaltungsformen Seminar 

Studiennachweise Regelmäßige und aktive Teilnahme sowie Übernahme einer kleineren 
schriftlichen Arbeit 

Art der studienbegleitenden Prüfung Referat mit schriftlicher Ausarbeitung oder Hausarbeit oder mündliche 
Prüfung oder Klausur  

Prüfungsanforderungen Kenntnis der verpflichtend vorgegebenen Literatur sowie der in Vorle-
sung bzw. Seminar diskutierten Sachverhalte 

Berechnung der Modulnote Note der Prüfungsleistung 

Bestehensregelung für dieses Modul Erhalt des Studiennachweises und bestandene Prüfungsleistung 

Wiederholbarkeit zur Notenverbesse-
rung 

 

Modul beschließendes Gremium Fachbereichsrat Sozialwissenschaften 

Verwendung des Moduls Wahlpflichtbereich BA Social Sciences und 2FBA Kernfach Politik-
wissenschaft, Vertiefungsmodul. und BA Europäische Studien (Wahl-
pflichtmodul „Demokratisches Regieren im Wandel“) 

Anrechnung Prüfungsnote auf End-
note 

Ja 

Voraussetzungen für die Teilnahme keine 
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Identifier  

Modultitel Anwendungen I: Berufspraktikum 

Englischer Modultitel Applications I:  Career-oriented practical 

Modulbeauftragter  

Qualifikationsziele 1. Das Berufspraktikum soll  
 einen Einblick in die Arbeitswelt und erste Berufser-

fahrungen bieten,  
 zur realistischen Einschätzung der Arbeitsmöglichkeiten 

führen,  
 vertiefte Kenntnisse von Organisation und Arbeitsweisen 

eines Berufsfeldes vermitteln und Ängste vor der Berufs-
praxis abbauen, 

 die Anwendbarkeit der im Studium erworbenen Qualifika-
tionen erproben, 

 den Erwerb extrafunktionaler Qualifikationen erweitern, 
 Anregungen zur weiteren Gestaltung des Studiums geben,  
 motivationsfördernd auf das weitere Studium wirken,  
 einen zielstrebigen Studienabschluss und das Erkennen 

praxisnaher Fragestellungen fördern und 
 die üblichen Schwierigkeiten beim Eintritt in das Berufsle-

ben („Praxisschock“) vermeiden helfen. 

Inhalte  

Modulkomponenten 
mit Angabe der LP 

 

LP des Moduls 6 LP 

SWS des Moduls  

Dauer des Moduls Berufspraktikum: mindestens 8 Wochen 

Angebotsturnus  

Veranstaltungsformen  

Studiennachweise entfällt 

Art der studienbegleitenden Prüfung  

Prüfungsanforderungen Erfolgreiche Absolvierung des Praktikums  

Berechnung der Modulnote Note des Praktikumsberichtes 

Bestehensregelung für dieses Modul  

Wiederholbarkeit zur Notenverbesse-
rung 

 

Modul beschließendes Gremium Fachbereichsrat Sozialwissenschaften 

Verwendung des Moduls Pflichtbereich BA Social Sciences; Wahlpflichtbereich BA Europäi-
sche Studien ab 2. Studienjahr;   
Tutorentätigkeit: Professionalisierungsbereich ZFBA Soziologie und 
Politikwissenschaft 

Anrechnung Prüfungsnote auf Endnote Nein 

Voraussetzungen für die Teilnahme Berufspraktikum in der Regel ab dem 3. Fachsemester 

 
 

Identifier  

Modultitel Anwendungen II: Kolloquium und Bachelorarbeit 

Englischer Modultitel Applications II: Colloquium and Bachelor’s A-Thesis 

Modulbeauftragter -  
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Qualifikationsziele Ziel der in drei Monaten zu erstellenden Bachelorarbeit ist die selbst-
ständige Anfertigung einer ersten umfangreicheren wissenschaftlichen 
Arbeit (ca. 40-60 Seiten) unter Anwendung der im Studium erworbenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten nach vorausgehendem Besuch eines auf die 
BA-Arbeit vorbereitenden Kolloquiums 

Inhalte 1.200 / 1.300 Kolloquium zur Vorbereitung auf die Bachelorarbeit 
Im Kolloquium werden allgemeine Fragen und Aspekte der Vorberei-
tung, Planung und Durchführung einer Bachelorarbeit erörtert. Die Stu-
dierenden erhalten die Gelegenheit, das Exposé ihrer geplanten Bache-
lorarbeit vorzustellen und zu diskutieren. Zudem bietet das Kolloquium 
den Rahmen für einen kontinuierlichen Beratungsprozess. 

Modulkomponenten 
mit Angabe der LP 

1.200 / 1.300 Kolloquium zur Vorbereitung auf die Bachelorarbeit 

LP des Moduls 14 LP insgesamt, davon 
  2 LP Kolloquium 
12 LP Bachelorarbeit  
 
420 Stunden: Kontaktzeit: 30 Std. (Kolloquium); Studiennachweis: 
Vor- und Nachbereitung einschließlich Exposé Bachelorarbeit): 30 
Std.; 
Bachelorarbeit: 360 Stunden) 

SWS des Moduls  

Dauer des Moduls 1) Kolloquium: 1 Semester (2 SWS) 
2) Bachelorarbeit: 3 Monate 

Angebotsturnus Kolloquium: Jedes Semester 

Veranstaltungsformen 1) Seminar  
2) Betreute Eigenarbeit 

Studiennachweise Kolloquium: Vorstellung und Diskussion des Exposés  

Art der studienbegleitenden Prüfung Bachelorarbeit 

Prüfungsanforderungen  

Berechnung der Modulnote Note der Bachelorarbeit 

Bestehensregelung für dieses Modul Ausgestellter Studiennachweis (Kolloquium) und bestandene Bachelor-
arbeit 

Wiederholbarkeit zur Notenverbesse-
rung 

 

Modul beschließendes Gremium Fachbereichsrat Sozialwissenschaften 

Verwendung des Moduls Pflichtbereich BA Social Sciences;  
BA Europäische Studien   
2FBA Kernfach Politikwissenschaft  
2FBA Kernfach Soziologie 

Anrechnung Prüfungsnote auf End-
note 

Ja (Bachelorarbeit) 

Voraussetzungen für die Teilnahme Kolloquium: frühestens ab dem 4. Fachsemester 
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Anlage 2a 

 
Fachbereich Sozialwissenschaften 

verleiht mit dieser Urkunde 

 

Frau/Herrn*) ................................................................................................................................................................  

geboren am ...................................................  in ..................................................................................................  

 

den Hochschulgrad 

Bachelor of Arts 

(abgekürzt: B.A.) 

 

nachdem sie/er*) die Bachelorprüfung im Studiengang Europäische Studien  

am ........................  mit Auszeichnung / bestanden hat*) 

 

 Osnabrück, den ........................................... 

 

 

.........................................................................................  ......................................................................................................  
 Name*) Name*) 
 Die/ Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses*) Die Dekanin/Der Dekan*)  
 des Fachbereichs Sozialwissenschaften 
 

 

Siegel des Fachbereichs 

 

*) Zutreffendes einsetzen. 
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Anlage 2b 

 

Faculty of Social Sciences 

 

hereby awards 

Mrs/Mr*) ................................................................................................................................................................  

 

born .......................................................  at ........................................................................................................  

 

 

the degree of a 

Bachelor of Arts 

(abbr: B.A.) 

 

 

having passed the Bachelor Examination in European Studies/Social Sciences 

on ...........................  with distinction*) 

 

 

 

 Osnabrück, .......................................  

 

 

 

.........................................................................................  ............................................................................................ 

 Name*) Name*) 

 Chairman of Examining Board The Dean of the Faculty of Social Sciences 

 

 

 

Seal of the Faculty 

 

*) Fill in as appropriate. 
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Anlage 3a 

 

Fachbereich Sozialwissenschaften 

Zeugnis über die Bachelorprüfung 

 

Frau/Herr*) ...................................................................................................................................................................  

geboren am ........................... in ..............................................................................................................................  

 

hat die Bachelorprüfung im Studiengang Europäische Studien 

 

mit Auszeichnung / mit der Gesamtnote*)**) ................................................   bestanden. 

 

Durchschnittsnote der studienbegleitenden Prüfungen 

Hauptfach Sozialwissenschaften: ..................................... 

Durchschnittsnote der studienbegleitenden Prüfungen  
und Abschlussprüfungsprüfungen  

Nebenfach: *) ..................................... 

Nebenfach: *) ..................................... 

 

Bachelorarbeit zum Thema 

 

 ........................................................................................................................... . 

 

 Noten 

ErstprüferIn: ................................................................................... ...........................................  

ZweitprüferIn: ................................................................................... ...........................................  

 

 Osnabrück, den ..............................  

 
Siegel des Fachbereichs .............................................................................  
 Name*) 
 Die/ Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses*) 
______________________ 

*) Zutreffendes einsetzen. 
**) Notenstufen: sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend. 
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Anlage 3b 

 

Anlage zum Zeugnis über die Bachelorprüfung 

 

 

studienbegleitende Prüfungen Noten  PrüferIn 

. ............................................................................ .......................................  .......................................................  

. ............................................................................ .......................................  .......................................................  

. ............................................................................ .......................................  .......................................................  
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Anlage 3c 

 

Faculty of Social Sciences 

Diploma of Bachelor Examination 

 

Mrs/Mr*) .............................................................................................................................................................  

born on .................................. in ..............................................................................................................................  

 

has passed the Bachelor Examination in the European Studies Program 

with distinction / with the overall classification  *)**) ......................................................................  

 

Collateral Examinations 
Main Subject Social Sciences ..........................................................  

Collateral and Final examinations 
Subsidiary Subject*) ..........................................................  

Subsidiary Subject*) ..........................................................  
 

 

Subject of the Bachelor’s Thesis 

 ........................................................................................................................... . 

  

 Grades 

1. Examiner:: ................................................................................... .......................................  

2. Examiner: ................................................................................... .......................................  

 

 

 Osnabrück, .................................  

 
Seal of the Faculty ................................................................................................ 
 Name*) 
 Chairman of the Examining Board 
______________________ 

*) Fill in as appropriate. 
**) Grading scale: very good, good, satisfactory, sufficient. 
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Anlage 3d 

 

Enclosure to the Diploma of Bachelor Examination 

 

 

Collateral Examinations  Marks Examiner 

. ............................................................................ .......................................  .......................................................  

. ............................................................................ .......................................  .......................................................  

. ............................................................................ .......................................  .......................................................  
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Anlage 3e 
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Anlage 3f 
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